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Arbeitsrechtsregelungen

Kirchliches Arbeitsrecht

Landeskirchenamt Bielefeld, 22.07.2015
Az.: 300.313

Die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtli-
che Kommission hat auf Grund von § 2 Absatz 2
des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes (ARRG) am
25. Juni 2015 die nachstehenden Arbeitsrechtsrege-
lungen beschlossen, die hiermit gemäß § 15 Absatz 1
Satz 2 ARRG bekannt gemacht werden. Die Arbeits-
rechtsregelungen sind gemäß § 3 Absatz 1 ARRG ver-
bindlich.

I.
Arbeitsrechtsregelung

über die weitere Anwendung
der AVR Diakonie Deutschland
nach der Übergangsbestimmung

des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes –
Diakonisches Werk

Gladbeck-Bottrop-Dorsten
Diakoniestation gGmbH, Bottrop

Vom 25. Juni 2015

§ 1
Anwendung der AVR Diakonie Deutschland

Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-West-
falen-Lippe bestimmt, dass die Diakonisches Werk
Gladbeck-Bottrop-Dorsten Diakoniestation gGmbH,

Bottrop als Mitglied des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche von Westfalen die von der Ar-
beitsrechtlichen Kommission der Diakonie Deutsch-
land beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen anwen-
det.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 25. Juni 2015 in
Kraft.

Dortmund, 25. Juni 2015
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Die Vorsitzende

Henke

II.
Arbeitsrechtsregelung

über die weitere Anwendung
der AVR Diakonie Deutschland
nach der Übergangsbestimmung

des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes –
Selbstbestimmte Lebensräume (SeLe)

gGmbH, Bottrop
Vom 25. Juni 2015

§ 1
Anwendung der AVR Diakonie Deutschland

Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-West-
falen-Lippe bestimmt, dass die Selbstbestimmte Le-
bensräume (SeLe) gGmbH, Bottrop als Mitglied des
Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von
Westfalen die von der Arbeitsrechtlichen Kommis-
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sion der Diakonie Deutschland beschlossenen Ar-
beitsrechtsregelungen anwendet.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 25. Juni 2015 in
Kraft.

Dortmund, 25. Juni 2015
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Die Vorsitzende

Henke

III.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung
des Bundes-Angestellten-Tarifvertrags

in kirchlicher Fassung und
der Ordnung zur Regelung

der Rechtsverhältnisse und der Vergütung
für die Maßnahmeteilnehmenden

in Qualifizierungs- und
Beschäftigungsgesellschaften,

Arbeitsmarktinitiativen,
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

und Projekten
Vom 25. Juni 2015

Artikel 1
Änderung des BAT-KF

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher
Fassung (BAT-KF), der zuletzt durch Arbeitsrechts-
regelung vom 10. Dezember 2014 geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1. § 13 Teil B BAT-KF wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Nach der Angabe „Anlage 3“ wird die

Angabe „, Berufsgruppe 1,“ eingefügt.
bb) Das Wort „erfassen“ wird durch das

Wort „umfassen“ ersetzt.
b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Mitarbeitende der Anlage 3, Berufsgrup-
pe 2, erhalten keine Stufensteigerung.“

2. Der Entgeltgruppenplan zum BAT-KF für Stamm-
kräfte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsge-
sellschaften, Arbeitsmarktinitiativen, arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen und Projekten so-
wie Integrationsfirmen (S-Entgeltgruppenplan
zum BAT-KF – SEGP.BAT-KF), Anlage 3 zum
BAT-KF, wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift der Anlage 3 wird das Wort

„Stammkräfte“ durch das Wort „Mitarbeite-
rinnen“ ersetzt.

b) In der Vorbemerkung 1 wird das Wort
„Stammkräfte“ durch das Wort „Mitarbeite-
rinnen“ ersetzt.

c) Nach den Vorbemerkungen wird die Über-
schrift „Berufsgruppe“ durch die Angabe
„Berufsgruppe 1“ ersetzt.

d) In der Überschrift werden die Wörter „sowie
Integrationsfirmen1“ gestrichen.

e) Nach der Überschrift zur Berufsgruppe 1 wird
nach dem Wort „Projekten“ die Angabe „1,3“
eingefügt.

f) Die Überschrift der Anmerkung zur Berufs-
gruppe 1 „Anmerkung“ wird durch die Über-
schrift „Anmerkungen:“ ersetzt.

g) Die Anmerkungen werden um Anmerkung 3
ergänzt:
„3 Stammkräfte im Sinne dieser Berufsgrup-

pe sind alle Mitarbeiterinnen, die ange-
stellt sind, um die Infrastruktur der Ein-
richtung sicherzustellen, und keine auf
die konkrete Person bezogene Förderung
aus arbeitsmarktpolitischen Programmen
erhalten.“

h) Nach den Anmerkungen zur Berufsgruppe 1
wird die Berufsgruppe 2 mit folgender Fas-
sung eingefügt:

„Berufsgruppe 21,2

Helferinnen

Fall-
gruppe

Tätigkeitsmerkmal Entgelt-
gruppe

1. angelernte Helferinnen H 1
2. Mitarbeiterinnen mit

einer für die Tätigkeit för-
derlichen mindestens ein-
jährigen Ausbildung H 2

Anmerkungen:
1 Helferinnen im Sinne dieser Berufsgruppe

sind Mitarbeitende, die unmittelbar vor
ihrer Einstellung mindestens ein Jahr ar-
beitslos waren und mindestens zwei Ver-
mittlungshemmnisse im Sinne von § 16e
SGB II aufweisen oder als Maßnahmeteil-
nehmende im Sinne der Ordnung zur Re-
gelung der Rechtsverhältnisse und der
Vergütung für die Maßnahmeteilnehmen-
den in Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsgesellschaften, Arbeitsmarktinitia-
tiven, arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men und Projekten beschäftigt waren.

2 In dieser Berufsgruppe sind Mitarbeiterin-
nen einzugruppieren, die ihre Beschäfti-
gung nach dem 30. Juni 2015 aufnehmen.“
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3. Anlage 4b des BAT-KF wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift wird das Wort „Stamm-

kräfte“ durch das Wort „Mitarbeitende“ er-
setzt.

b) Zwischen der Angabe „1. Juli 2015“ und der
Tabelle wird die Angabe „Mitarbeitende der
Berufsgruppe 1“ eingefügt.

c) Nach der Tabelle wird folgende Tabelle ein-
gefügt:

„Mitarbeitende der Berufsgruppe 2

Entgeltgruppe Entgelt

“
H 1 1.524,90
H 2 1.665,20

Artikel 2
Änderung der Ordnung

zur Regelung der Rechtsverhältnisse
und der Vergütung

für die Maßnahmeteilnehmenden
in Qualifizierungs- und

Beschäftigungsgesellschaften,
Arbeitsmarktinitiativen,

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
und Projekten

Die Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse und
der Vergütung für die Maßnahmeteilnehmenden in
Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaf-
ten, Arbeitsmarktinitiativen, arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen und Projekten, die zuletzt durch Arbeits-
rechtsregelung vom 17. Juli 2013 geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift werden die Wörter „der Vergü-

tung“ durch die Wörter „der Entgelte“ ersetzt.
2. § 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Weitere Voraussetzung ist, dass die Person un-
mittelbar vor ihrer Einstellung mindestens ein Jahr
arbeitslos war und mindestens zwei Vermittlungs-
hemmnisse im Sinne von § 16e SGB II aufweist.“

3. In § 5 wird folgender Satz 2 angefügt:
„In den ersten sechs Monaten der Beschäftigung
kann für Maßnahmeteilnehmende, die in Fallgrup-
pe 1 eingruppiert sind, eine verringerte Vergütung
nach Maßgabe der Anlage 1 vereinbart werden.“

4. In § 7 wird die Angabe „31. Juli 2013“ durch die
Angabe „31. Juli 2015“ sowie die Angabe „1. Au-
gust 2013“ durch die Angabe „1. August 2015“ er-
setzt.

5. Die Anlage 1 wird wie folgt gefasst:
„Anlage 1

I. Das Entgelt der Maßnahmeteilnehmenden
richtet sich nach den nachfolgenden Tätig-
keitsmerkmalen:

Fall-
grup-
pe

Tätigkeits-
merkmal

Entgelt
monat-
lich in
Euro

Verrin-
gertes
Entgelt
monat-
lich in
Euro ge-
mäß § 5
Satz 2

1. Mitarbeiterin-
nen/Mitarbei-
ter mit allge-
meinem Qua-
lifizierungsbe-
darf, z. B. Hel-
ferin/Helfer

1.524,90 1.441,36

2. Mitarbeiterin-
nen/Mitarbei-
ter mit gerin-
gen Anteilen
selbstständi-
ger Arbeit und
spezifischem
Qualifizie-
rungsbedarf

1.665,20

II. Die Stundenentgelte betragen bei Eingruppie-
rung nach der Fallgruppe

Fall-
gruppe

Stundenentgelt
in Euro

1. 8,99
1. 8,50 Verringertes

Entgelt nach
§ 5 Satz 2

2. 9,82

Artikel 3
Inkrafttreten

1. Artikel 1 dieser Arbeitsrechtsregelung tritt am
1. Juli 2015 in Kraft.

2. Artikel 2 dieser Arbeitsrechtsregelung tritt am
1. August 2015 in Kraft.

Dortmund, 25. Juni 2015
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Die Vorsitzende

Henke
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Satzungen / Verträge

13. Änderung der Satzung
der Kirchlichen

Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen

Landeskirchenamt Bielefeld, 11.08.2015
Az.: 351.51

Auf Grund von § 2 Absatz 3 der Satzung der Kirchli-
chen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen
vom 19. November 2007 hat der Verwaltungsrat der
Zusatzversorgungskasse im Benehmen mit dem Vor-
stand des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Rheinland-Westfalen-Lippe (VKM-
RWL) die 13. Änderung der Satzung beschlossen. Die
Satzungsänderung ist von den zuständigen Kirchen-
leitungen genehmigt worden. Ebenfalls hat die Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen die Sat-
zungsänderung genehmigt.
Nachstehend veröffentlichen wir die Satzungsände-
rung sowie die Genehmigungen der Kirchenleitungen
und der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfa-
len.

13. Änderung der Satzung
der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse

Rheinland-Westfalen
Vom 25. September 2013

§ 1
13. Änderung der Satzung

Die Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen, zuletzt geändert durch die
12. Änderungssatzung vom 4. Dezember 2012, wird
wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15

Finanzieller Ausgleich
beim Ausscheiden aus der Kasse“

b) Hinter der Angabe § 15 werden folgende
Angaben eingefügt:

„§ 15a
Ausgleichsbetrag

§ 15b
Erstattungs- und Amortisationsmodell“

c) Die Angabe zu § 74b wird gestrichen.
d) Hinter der Angabe § 78 werden folgende

Angaben eingefügt:

„§ 79
Übergangsregelungen

zu §§ 15 bis 15b
§ 80 Inkrafttreten“

e) Im Anhang wird die folgende Angabe als
Anhang 1 eingefügt:

„Anhang 1
Durchführungsvorschriften

zu § 15a und § 15b“
f) Die bisherigen Anhänge 1 bis 3 werden An-

hang 2,3 und 4.
2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Buchstabe b werden vor dem
Wort „Feststellung“ die Worte „Prüfung
und“ eingefügt.

b) In Absatz 4 Buchstabe c wird das Wort „Be-
stellung“ durch das Wort „Beauftragung“
ersetzt.

3. § 13 Absatz 3 wird in Buchstabe g der Punkt
durch ein Komma ersetzt und folgender Buchsta-
be h angefügt:
„h) Umfirmierungen, Änderungen der Rechts-

form, Verlegungen des juristischen Sitzes,
die Auflösung oder Überführung in eine an-
dere juristische Person oder den Wegfall
aller versicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisse der Kasse anzuzeigen.“

4. Hinter § 14 Absatz 4 Satz 1 wird folgender
Satz 2 eingefügt:
„2Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der
Beteiligte seiner Verpflichtung zur Anmeldung
sämtlicher der Versicherungspflicht unterliegen-
der Beschäftigter nicht nachkommt (§ 13 Ab-
satz 3 Satz 2 Buchstabe a).“

5. § 15 wird wie folgt gefasst:
„§ 15

Finanzieller Ausgleich
beim Ausscheiden aus der Kasse

(1) Soweit bei Beendigung der Beteiligung noch
Anwartschaften und Ansprüche für (ehemalige)
Beschäftigte im Abrechnungsverband S (§ 55
Absatz 1 Buchstabe c) geführt werden, hat der
ausscheidende Beteiligte an die Kasse hierfür ei-
nen finanziellen Ausgleich zu erbringen.
(2) 1Der finanzielle Ausgleich ist in Form eines
Ausgleichsbetrags (§ 15a) oder durch die Zah-
lung von Erstattungs- und Amortisationsbeträgen
(§ 15b) zu leisten. 2Sofern sich der ausscheidende
Beteiligte nicht bis spätestens einen Monat nach
Zugang der Entscheidung über die Höhe des Aus-
gleichsbetrags sowie die Höhe der Erstattungs-
und künftigen Amortisationsbeträge durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Kasse für
die Zahlung von Erstattungs- und Amortisations-
beträgen (§ 15b) entscheidet, ist der Ausgleichs-
betrag zu zahlen.“
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6. Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:
„§ 15a

Ausgleichsbetrag
(1) 1Wählt der ausgeschiedene Beteiligte nicht
das Erstattungs- und Amortisationsmodell, so hat
dieser an die Kasse einen Ausgleichsbetrag in
Höhe des Barwerts der im Zeitpunkt der Beendi-
gung der Beteiligung auf ihr lastenden Verpflich-
tungen aus dem Abrechnungsverband S zu zah-
len. 2Für die Ermittlung des Barwerts sind zum
Zeitpunkt der Beendigung der Beteiligung zu be-
rücksichtigen:
a) Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten

und künftige Ansprüche von deren Hinter-
bliebenen einschließlich der Ansprüche
nach §§ 69 bis 71 und ruhender Ansprüche,
soweit nicht § 55 Absatz 5 in der am 31. De-
zember 2001 maßgebenden Fassung der Sat-
zung zur Anwendung kommt,

b) Versorgungspunkte aus unverfallbaren An-
wartschaften.

3Die bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens erwor-
benen Ansprüche und Anwartschaften aus allen
früheren Pflichtversicherungsverhältnissen sind
bei der Bewertung der Verpflichtungen nach
Satz 1 zu berücksichtigen. 4Bei Ansprüchen und
Anwartschaften aus den §§ 69 bis 74 steht der
Barwert unter dem Vorbehalt einer Neuberech-
nung infolge einer geänderten Bewertung der zu
berücksichtigenden Ansprüche und Anwart-
schaften durch höchstrichterliche Rechtspre-
chung und hierauf beruhender tarifvertraglicher
Änderungen.
(2) 1Der Barwert ist nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen vom Verantwortlichen
Aktuar der Kasse zu ermitteln. 2Die dafür maß-
geblichen Berechnungsparameter sind der Rech-
nungszins und die Sterbetafeln. 3Als Rechnungs-
zins ist eine Verzinsung in Höhe des in § 2 Ab-
satz 1 der Deckungsrückstellungsverordnung
festgelegten Zinssatzes erhöht um 66 v. H. zu-
grunde zu legen. 4Als Sterbetafeln sind die Heu-
beck-Richttafeln 2005 G mit einer Generations-
verschiebung von 10 Jahren zu verwenden. 5Die
jährliche Anpassung der Betriebsrenten nach § 37
wird einkalkuliert. 6Auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars können weitere Berech-
nungsparameter sowie Einzelheiten zur Berech-
nungsmethode vom Verwaltungsrat beschlossen
und in Durchführungsvorschriften zu § 15a als
Anhang zur Satzung aufgenommen werden.
(3) 1Der nach Absatz 2 ermittelte Barwert redu-
ziert sich um den Betrag, der sich aus der Multi-
plikation von Kapitaldeckungsgrad und dem bi-
lanziellen Barwert ohne Berücksichtigung von
verfallbaren Anwartschaften des Beteiligten er-
rechnet. 2Der Kapitaldeckungsgrad wird ermit-
telt, indem das kollektiv angesammelte bilanzi-
elle Vermögen im Abrechnungsverband S ins
Verhältnis zur Summe aller Verpflichtungen

(Deckungsrückstellung) ohne Berücksichtigung
von verfallbaren Anwartschaften im Abrech-
nungsverband S gesetzt wird. 3Maßgeblich ist der
testierte und festgestellte Jahresabschluss zum
Zeitpunkt des Ausscheidens. 4Der Kapitalde-
ckungsgrad bei dieser Berechnung beträgt maxi-
mal 100 v. H. 5Absatz 2 Satz 6 gilt entsprechend.
(4) 1Ist der ausgeschiedene Beteiligte durch eine
Ausgliederung ganz oder teilweise aus einem an-
deren Beteiligten hervorgegangen, sind ihm auch
Ansprüche und Anwartschaften aufgrund frühe-
rer Pflichtversicherungen über den ausgliedern-
den Beteiligten zuzurechnen. 2Kann nicht festge-
stellt werden, welche der bei dem ausgliedernden
Beteiligten entstandenen Ansprüche und Anwart-
schaften dem ausgegliederten Bereich zuzuord-
nen sind, werden diese dem durch Ausgliederung
entstandenen Beteiligten in dem Verhältnis zu-
gerechnet, das dem Verhältnis der Zahl der aus-
gegliederten Beschäftigten zur Gesamtzahl der
Beschäftigten entspricht, die am Tag vor der Aus-
gliederung über den ausgliedernden Beteiligten
pflichtversichert waren. 3Für die Höhe der An-
sprüche und Anwartschaften nach Satz 2 kann die
Kasse Durchschnittsbeträge errechnen. 4Die Sät-
ze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn ein Betei-
ligter Pflichtversicherte von einem anderen Be-
teiligten des Abrechnungsverbandes S im Wege
der Ausgliederung übernommen hat.
(5) Der Ausgleichsbetrag vermindert sich antei-
lig, soweit Pflichtversicherungen der Beschäftig-
ten des ausgeschiedenen Beteiligten, die in den
36 Monaten vor dem Ausscheiden durchgehend
oder zeitweise bestanden haben, spätestens drei
Monate nach ihrer Beendigung über einen ande-
ren Beteiligten oder mehrere andere Beteiligten,
auf den oder auf die die Aufgaben des früheren
Beteiligten übergegangen sind, fortgesetzt wer-
den.
(6) 1Der Ausgleichsbetrag ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Vorstandsentscheidung zu
zahlen. 2§ 65 Satz 3 gilt entsprechend. 3Die Kasse
kann die Zahlung unter Berechnung von Zinsen
stunden; § 65 Satz 3 gilt auch hier entsprechend.
(7) Die Kosten für die versicherungsmathemati-
schen Berechnungen nach den Absätzen 1 bis 5
werden dem ausgeschiedenen Beteiligten in
Rechnung gestellt.“

7. Nach § 15a wird folgender § 15b eingefügt:
„§ 15b

Erstattungs- und Amortisationsmodell
(1) 1Auf Verlangen des ausgeschiedenen Betei-
ligten hat dieser über einen von ihm gewählten
Zeitraum von bis zu 20 Jahren (Amortisations-
zeitraum), beginnend mit dem Zeitpunkt des Aus-
scheidens, an die Kasse einen jährlichen Erstat-
tungsbetrag in Höhe der Aufwendungen der Kas-
se aus der Pflichtversicherung nach Absatz 2 zu-
züglich eines jährlichen Amortisationsbetrages
nach Absatz 3 und einer jährlichen Verwaltungs-
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kostenpauschale in Höhe von 2 v. H. des jährli-
chen Erstattungs- und Amortisationsbetrags zu
leisten. 2Nach Ablauf des in Satz 1 genannten
Zeitraumes kann der ausgeschiedene Beteiligte
eine Verlängerung des Amortisationszeitraums
um bis zu 10 weitere Jahre unter Fortgeltung der
in dieser Vorschrift genannten Konditionen ver-
langen.
(2) 1Die Aufwendungen der Kasse aus der Pflicht-
versicherung umfassen die nicht ausfinanzierten
Anteile gemäß § 15a Absatz 3 für
a) die während des Amortisationszeitraums er-

füllten Ansprüche von Betriebsrentenbe-
rechtigten gemäß § 15a Absatz 1 Satz 2
Buchstabe a,

b) die während des Amortisationszeitraums
aufgrund von Überleitungen an andere Kas-
sen geleisteten Zahlungen für ehemals ver-
sicherungspflichtig Beschäftigte des ausge-
schiedenen Beteiligten und

c) den Barwert gemäß § 15a für ehemals ver-
sicherungspflichtig Beschäftigte des ausge-
schiedenen Beteiligten, die während des
Amortisationszeitraums zu einem anderen
Beteiligten der Kasse wechseln; hierbei ist
§ 15a Absatz 5 zu berücksichtigen.

2§ 15a Absatz 4 gilt entsprechend. 3Die jährlichen
Aufwendungen vermindern sich um die in diesem
Jahr erhaltenen Barwertzahlungen für Überlei-
tungsannahmen für ehemals versicherungspflich-
tig Beschäftigte des ausgeschiedenen Beteiligten.
(3) 1Die Höhe der Amortisationsbeträge wird so
bestimmt, dass die verzinslich angesammelten
Amortisationsbeträge nach Ablauf des Amortisa-
tionszeitraums voraussichtlich den Wert des auf
diesen Zeitpunkt zu ermittelnden Ausgleichsbe-
trags gemäß § 15a erreichen. 2Dabei wird der Ka-
pitaldeckungsgrad zum Zeitpunkt des Ausschei-
dens verwendet (§ 15a Absatz 3 Satz 2). 3Als
Verzinsung wird die im Abrechnungsverband S
im Jahr des Ausscheidens erzielte Durchschnitts-
verzinsung in Ansatz gebracht.
(4) 1Für den ausgeschiedenen Beteiligten wird ein
Guthaben aus den Amortisationsbeträgen und
den daraus erwirtschafteten Zinsen und Zinses-
zinsen geführt. 2Das Guthaben wird jährlich mit
der im Abrechnungsverband S erzielten Durch-
schnittsverzinsung der Kasse des jeweiligen Vor-
jahres verzinst.
(5) 1Nach jeweils 5 Jahren seit der Beendigung
der Beteiligung können auf Antrag des ausge-
schiedenen Beteiligten die künftigen Amortisa-
tionsbeträge mit den aktuellen Berechnungspara-
metern neu berechnet werden. 2Unabhängig hier-
von kann der ausgeschiedene Beteiligte eine Neu-
berechnung verlangen, wenn sich der Zins in § 2
Absatz 1 der Deckungsrückstellungsverordnung
erhöht und dieser über dem liegt, der der letzten
Berechnung zugrunde gelegen hat. 3Für die Be-
rechnung der künftigen Amortisationsbeträge

wird als Verzinsung die im Abrechnungsver-
band S im Jahr vor der Neuberechnung erzielte
Durchschnittsverzinsung in Ansatz gebracht.
4Dabei wird der Kapitaldeckungsgrad zum Zeit-
punkt des Ausscheidens verwendet (§ 15a Ab-
satz 3 Satz 2). 5Ein bereits angespartes Guthaben
nach Absatz 4 wird mit der im Jahr vor der Neu-
berechnung im Abrechnungsverband S erzielten
Durchschnittsverzinsung auf das Ende des Amor-
tisationszeitraums hochgerechnet und auf den
neu berechneten Ausgleichsbetrag angerechnet.
(6) 1Zum Ende des Amortisationszeitraums er-
folgt eine Schlussrechnung, in deren Rahmen der
mit den dann aktuellen Berechnungsparametern
berechnete Barwert gemäß § 15a für die zu die-
sem Zeitpunkt dem ausgeschiedenen Beteiligten
noch zuzurechnenden Verpflichtungen dem Gut-
haben nach Absatz 4 gegenübergestellt wird.
2Dabei wird der Kapitaldeckungsgrad zum Zeit-
punkt des Ausscheidens verwendet (§ 15a Ab-
satz 3 Satz 2). 3Ist der Barwert höher als das Gut-
haben, so ist der Unterschiedsbetrag vom ausge-
schiedenen Beteiligten auszugleichen. 4Ist der
Barwert geringer, ist die Kasse verpflichtet, den
Unterschiedsbetrag zu erstatten.
5Der ausgeschiedene Beteiligte sowie die Kasse
sind berechtigt, die Schlussrechnung vor Ablauf
des in Absatz 1 Satz 1 festgelegten Amortisa-
tionszeitraums zu verlangen. 6Für die Kasse be-
steht diese Möglichkeit nur, sofern das vorhan-
dene Guthaben voraussichtlich dem für den Zeit-
punkt der vorzeitigen Beendigung zu berechnen-
den Ausgleichsbetrag nach § 15a entspricht.
(7) Die Kosten der Ermittlung und Neuberech-
nung der Amortisationsbeträge sowie der Ermitt-
lung des Ausgleichsbetrags im Rahmen der
Schlussrechnung sind von dem ausgeschiedenen
Beteiligten zu tragen.
(8) 1Die nach den Absätzen 1 bis 7 anfallenden
Zahlungen sind vom ausgeschiedenen Beteiligten
jeweils innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilungen der Kasse zu zahlen; § 65 Satz 3 gilt
entsprechend. 2Auf laufende jährliche Zahlungen
können Vorauszahlungen erhoben werden. 3Ist
der ausgeschiedene Beteiligte mit den Zahlungen
mehr als drei Monate im Verzug, ist die Kasse
berechtigt, die Schlussrechnung gemäß Absatz 6
durchzuführen.
(9) Für die Berechnungen gilt § 15a Absatz 2
Satz 6 entsprechend.“

8. In § 33a Absatz 4 Satz 2 werden nach dem Wort
„Anwartschaften“ die Worte „und Rentenleistun-
gen“ eingefügt.

9. In § 34 Absatz 2 wird ein neuer Satz 3 mit fol-
gendem Wortlaut angefügt:
„3Liegt die Beitragsleistung unter 4 v. H. des zu-
satzversorgungspflichtigen Entgelts (abweichen-
de Mindestsätze in den neuen Bundesländern für
die Jahre 2002 bis 2005), wird der tatsächlich ge-
leistete Beitrag durch den Regelbeitrag von
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480 Euro geteilt und mit dem Altersfaktor nach
Absatz 3 multipliziert.“

10. § 43 wird wie folgt geändert:
a) Hinter Satz 3 wird folgender Satz 4 einge-

fügt:
„4Für den Beginn der Betriebsrente ist bei
entsprechender Anwendung von § 31 Ab-
satz 1 Satz 4 der Satzung in Verbindung mit
§ 99 SGB VI auf den Zeitpunkt der Antrag-
stellung bei der Kasse abzustellen.“

b) Die bisherigen Sätze 4, 5, 6, 7 und 8 werden
zu den Sätzen 5, 6, 7, 8 und 9.

c) In Satz 9 wird die Zahl „7“ durch die Zahl
„8“ ersetzt.

11. § 44 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird Satz 5 gestrichen.
b) In Absatz 4 wird Satz 6 gestrichen.

12. In § 45 Absatz 1 Satz 1 wird hinter dem Wort
„auf“ das Wort „schriftlichen“ eingefügt.

13. Die Vorschrift des § 74b wird gestrichen.
14. § 79 wird wie folgt gefasst:

„§ 79
Übergangsregelungen

zu §§ 15 bis 15b
(1) Anstelle von §§ 15 bis 15b gilt für die zwi-
schen dem 1. Januar 2002 und dem 25. September
2013 ausgeschiedenen Beteiligten § 15 in der zum
Zeitpunkt des Ausscheidens maßgebenden Fas-
sung, soweit Verjährung eingetreten ist.
(2) Für die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem
25. September 2013 ausgeschiedenen Beteiligten
gelten die §§ 15 bis 15b mit den folgenden Be-
sonderheiten, soweit noch keine Verjährung ein-
getreten ist:
a) 1§ 15a Absatz 2 Sätze 1 bis 3 gelten mit der

Maßgabe, dass die zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens maßgeblichen Berechnungspara-
meter zu berücksichtigen sind. 2Es wurden
für die Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum
31. Dezember 2008 die Sterbetafeln Heu-
beck-Richttafeln 1998 verwendet; ab dem
1. Januar 2009 werden die Heubeck-Richt-
tafeln 2005 G mit einer Generationsver-
schiebung von 10 Jahren verwendet. 3Ein für
die im Zeitpunkt des Ausscheidens noch ver-
fallbaren Anwartschaften bereits gezahlter
Ausgleichsbetrag ist zuzüglich einer Ver-
zinsung in Höhe der im Abrechnungsver-
band S zum Zeitpunkt der Zahlung des Aus-
gleichsbetrags erzielten Durchschnittsver-
zinsung der Kasse dem ausgeschiedenen
Beteiligten zurückzugewähren.

b) 1Das Wahlrecht nach § 15 Absatz 2 kann bis
zum Eintritt der Verjährung ausgeübt wer-
den. 2Dabei gilt § 15b mit folgenden Maß-
gaben:
aa) 1Die in der Zeit vom Ausscheiden bis

zum Ende des Jahres vor der Ausübung

des Wahlrechts bereits erbrachten Auf-
wendungen der Kasse (§ 15b Absatz 2)
sind als Einmalbetrag zu erstatten. 2Zur
Abgeltung der Verwaltungskosten
wird der Erstattungsbetrag nach Satz 1
um 2 v. H. erhöht. 3Die Aufwendungen
nach Satz 1 sind um die erzielte Durch-
schnittsverzinsung der Kasse im Ab-
rechnungsverband S des jeweiligen
Vorjahres zu erhöhen. 4Die Zahlungen
sind innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der entsprechenden Entscheidung
der Kasse zu leisten.

bb) 1Der Amortisationszeitraum (§ 15b Ab-
satz 1 Satz 1) verkürzt sich um den
Zeitraum zwischen dem Ausscheiden
und dem Ende des Jahres vor der Aus-
übung des Wahlrechts. 2Stichtag für die
Berechnung der Höhe der Amortisati-
onsbeträge ist das Ende des Jahres vor
der Ausübung des Wahlrechts. 3Die
Berechnung erfolgt mit den zum Stich-
tag aktuellen Berechnungsparametern.
4Als Verzinsung wird die im Abrech-
nungsverband S im Jahr vor der Aus-
übung des Wahlrechtes erzielte Durch-
schnittsverzinsung in Ansatz gebracht.
5Nach Ablauf des in Satz 1 genannten
Zeitraumes steht dem ausgeschiedenen
Beteiligten die Verlängerungsoption
um 10 weitere Jahre entsprechend
§ 15b Absatz 1 Satz 2 zu.

cc) Ist der Ausgleichsbetrag bereits teil-
weise oder vollumfänglich gezahlt
worden, wird dieser zuzüglich einer
Verzinsung in Höhe der im Abrech-
nungsverband S zum Zeitpunkt der
Zahlung des Ausgleichsbetrags erziel-
ten Durchschnittsverzinsung dem aus-
geschiedenen Beteiligten zurückge-
währt.“

15. Der bisherige Paragraf 79 wird zu Paragraf 80.
16. Nach Paragraf 80 wird der folgende neue An-

hang 1 angefügt:
„Anhang 1

Durchführungsvorschriften
zu § 15a und § 15b
I. Ausgleichsbetrag

§ 1
Vorgehen bei der Berechnung

des Ausgleichsbetrags
Der Ausgleichsbetrag richtet sich nach der Höhe
des Barwerts der auf dem ausscheidenden Betei-
ligten lastenden Verpflichtungen. Das angesam-
melte Kapital wird in der Berechnung berück-
sichtigt.
Der Ausgleichsbetrag, den der ausgeschiedene
Beteiligte an die Kasse zu zahlen hat, bestimmt
sich, solange der Deckungsgrad geringer als
100 % ist, als
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Ausgleichsbetrag
= individ. Barwert

– Deckungsgrad
* bilanzieller Barwert ausscheidender Be-

teiligter,

wobei sich der Deckungsgrad bestimmt als

Deckungsgrad =
Vermögen

Bilanz – Deckungsrück-
stellung

Für die Bestimmung des Deckungsgrades werden
die im Jahresabschluss des entsprechenden Jahres
berechneten Werte verwendet.
Es gilt für die einzelnen Positionen zum Stichtag:
- die Bilanz-Deckungsrückstellung entspricht

der Bilanzposition Deckungsrückstellung un-
ter Passiva B.I., allerdings ohne Berücksich-
tigung von verfallbaren Anwartschaften,

- das Vermögen setzt sich zusammen aus der
Summe der Bilanzpositionen Aktiva B. Kapi-
talanlagen und Aktiva D.II. Laufende Gutha-
ben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassen-
bestand,

- der bilanzielle Barwert ausscheidender Betei-
ligter ist der Teil der Bilanzposition De-
ckungsrückstellung unter Passiva B.I., der auf
die versicherten Personen des ausgeschiede-
nen Beteiligten entfällt, allerdings ohne Be-
rücksichtigung von verfallbaren Anwart-
schaften,

- der individuelle Barwert wird berechnet wie
die Deckungsrückstellung des ausgeschiede-
nen Beteiligten allerdings mit den im nächsten
Abschnitt aufgeführten Rechnungsgrundla-
gen.

§ 2
Rechnungsgrundlagen

für den individuellen Barwert
(1) Biometrie
Es werden die Richttafeln 2005 G von Klaus
Heubeck mit Modifikationen verwendet. Es wer-
den 10 Jahre Generationenverschiebung und 65
% der in den Richttafeln enthaltenen Invalidisie-
rungswahrscheinlichkeiten angesetzt.
Diese Modifikationen werden auch im Jahresab-
schluss zur Bewertung der Deckungsrückstellung
verwendet und sind im technischen Geschäfts-
plan festgelegt. Die Sterblichkeitsanalyse des
Verantwortlichen Aktuars im Rahmen des Jah-
resabschlusses zeigt, dass diese angemessen sind.
(2) Rechnungszins
Zur Berechnung des Ausgleichsbetrags wird als
Rechnungszins der in § 2 Absatz 1 der Deckungs-
rückstellungsverordnung festgelegte Zinssatz er-
höht um 66 v. H. in Ansatz gebracht.

Die jährliche Anpassung der Renten um 1 v. H.
wird in der Barwertberechnung einkalkuliert.
(3) Pensionierungsalter
Als Pensionierungsalter wird die bisherige Al-
tersgrenze von 65 angesetzt.
Die geburtsjahrabhängige Anhebung der Alters-
grenzen sowie auch der Altersgrenzen für die
vorzeitige Inanspruchnahme von Leistungen
(RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) wird bei
der Bewertung durch Ansatz modifizierter Kür-
zungsfaktoren berücksichtigt. Vereinfachend
werden dabei für die Geburtsjahrgänge bis 1952
(unterstellte Regelaltersgrenze: 65 Jahre), für Ge-
burtsjahrgänge von 1953 bis 1961 (unterstellte
Regelaltersgrenze: 66 Jahre) und für Geburtsjahr-
gänge ab 1962 (unterstellte Regelaltersgrenze:
67 Jahre) jeweils einheitliche Kürzungsfaktoren
(also 3,6 v. H. bzw. 7,2 v. H.) verwendet.

II. Erstattungs- und Amortisationsmodell
§ 3

Erstattungsbetrag
Der ausscheidende Beteiligte hat einen jährlichen
Erstattungsbetrag zu zahlen, der sich aus den Auf-
wendungen der Kasse, die nicht ausfinanziert
sind, ergibt:

jährl. Erstattungsbetrag
= (Rentenzahlungen + Barwertzahlungen)

* (1 – Deckungsgrad) – Überleitungsan-
nahmen,

wobei Rentenzahlungen die Ansprüche des § 15b
Absatz 2 Buchstabe a und Barwertzahlungen die
Abgaben aus § 15 Absatz 2 Buchstaben b und c
sind.
Als Deckungsgrad wird in jedem Jahr der zum
Zeitpunkt des Ausscheidens bestimmte De-
ckungsgrad verwendet.

§ 4
Amortisationsmodell

(1) Barwert am Ende des Amortisationszeitraums
(in 20 Jahren)
Es erfolgt eine Berechnung des zukünftigen in-
dividuellen Barwerts zum Ende des Amortisati-
onszeitraums. Dazu erfolgt eine Hochrechnung
des Bestandes über den Amortisationszeitraum
unter Berücksichtigung von angenommenen Be-
standsveränderungen durch Tod, Invalidisierung
und Altersrentenbeginn.
Als biometrische Rechnungsgrundlagen für die
Bestimmung des individuellen Barwerts und für
die Hochrechnung werden die Richttafeln
2005 G mit 10 Jahren Generationenverschiebung
und 65 % der in den Richttafeln enthaltenen In-
validisierungswahrscheinlichkeiten verwendet.
Als Rechnungszins wird der in § 2 Absatz 1 der
Deckungsrückstellungsverordnung festgelegte
Zinssatz erhöht um 66 v. H. in Ansatz gebracht.
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Eine jährliche Anpassung der Renten um 1 v. H.
wird einkalkuliert.
Als Pensionierungsalter wird das Alter 65 ange-
setzt.
Die geburtsjahrabhängige Anhebung der Alters-
grenzen als auch der Altersgrenzen für die vor-
zeitige Inanspruchnahme von Leistungen (RV-
Altersgrenzenanpassungsgesetz) wird bei der Be-
wertung durch Ansatz modifizierter Kürzungs-
faktoren berücksichtigt. Vereinfachend werden
dabei für die Geburtsjahrgänge bis 1952 (unter-
stellte Regelaltersgrenze: 65 Jahre), für Geburts-
jahrgänge von 1953 bis 1961 (unterstellte Regel-
altersgrenze: 66 Jahre) und für Geburtsjahrgänge
ab 1962 (unterstellte Regelaltersgrenze: 67 Jahre)
jeweils einheitliche Kürzungsfaktoren verwen-
det.
Der zukünftige individuelle Barwert wird redu-
ziert um das vorhandene Vermögen zum Ende des
Amortisationszeitraumes, also

reduzierter zuk. ind. Barwert
= zukünftiger individueller Barwert

– Deckungsgrad
* zukünftiger bilanzieller Barwert ausge-

schiedener Beteiligter.

Der zukünftige bilanzielle Barwert des ausge-
schiedenen Beteiligten wird analog zum bilan-
ziellen Barwert in § 1 berechnet.
Als Deckungsgrad wird der zum Zeitpunkt des
Ausscheidens bestimmte Deckungsgrad verwen-
det.
(2) Amortisationsbetrag
Der reduzierte zukünftige individuelle Barwert
wird in 20 gleich hohe Beträge (Amortisations-
betrag = A) aufgeteilt, die der ausgeschiedene
Beteiligte während des Amortisationszeitraums
vorschüssig zu zahlen hat und die verzinslich an-
gesammelt den reduzierten zukünftigen individu-
ellen Barwert ergeben, also

reduzierter zuk. ind. Barwert
= A * (1 + Zins)1 + A * (1 + Zins)2 + ··· + A

* (1 + Zins)19 + A * (1 + Zins)20

Der dabei verwendete Zins entspricht der laufen-
den Durchschnittsverzinsung des Abrechnungs-
verbands S aus dem Jahr des Ausscheidens des
Beteiligten.
(3) Guthaben
Aus den jährlichen Amortisationsbeträgen wird
ein Guthaben gebildet, das sich jährlich verzinst.
Als Zins wird die in den Vorjahren erzielte je-
weilige Durchschnittsverzinsung der Kasse im
Abrechnungsverband S verwendet. Die Zinsen
erhöhen das Guthaben.

Die erzielte Durchschnittsverzinsung zum
31. Dezember eines Jahres ergibt sich als:

Durch-
schnitts-
verzinsung

=
laufende Erträge KA

– laufende Aufwendungen KA
mittlerer KA-Bestand

Dabei gilt:
- laufende Erträge KA setzen sich zusammen

aus GuV Position 3 Erträge aus Kapitalanla-
gen ohne GuV Position 3d) Aus Zuschreibun-
gen auf Kapitalanlagen und ohne GuV Posi-
tion 3e) Gewinne aus dem Abgang von Kapi-
talanlagen,

- laufende Aufwendungen KA bestimmen sich
als GuV Position 7 Aufwendungen für Kapi-
talanlagen ohne GuV Position 7b) Aus Ab-
schreibungen auf Kapitalanlagen, aber mit
den regulären Abschreibungen auf Immobili-
en und ohne GuV Position 7c) Verluste aus
dem Abgang von Kapitalanlagen,

- mittlerer KA-Bestand ist die Hälfte von Bi-
lanz Aktiva B. Kapitalanlagen zum 31. De-
zember Geschäftsjahr und Bilanz Aktiva B.
Kapitalanlagen zum 31. Dezember Vorjahr.

Das Guthaben nach 5 Jahren sieht demnach fol-
gendermaßen aus:

Guthaben = A * (1 + Zins1) * (1 + Zins2) *
(1 + Zins3) * (1 + Zins4) *
(1+Zins5) +
A * (1 + Zins2) * (1 + Zins3) *
(1 + Zins4) * (1 + Zins5) +
A * (1 + Zins3) * (1 + Zins4) *
(1 + Zins5) +
A * (1 + Zins4) * (1 + Zins5) +
A * (1 + Zins5)

mit

A = Amortisationsbetrag
Zins1 = erzielte Durchschnittsverzinsung aus

Jahr der Kündigung,
Zins2 = erzielte Durchschnittsverzinsung aus

Jahr 1 nach Kündigung,
Zins3 = erzielte Durchschnittsverzinsung aus

Jahr 2 nach Kündigung,
Zins4 = erzielte Durchschnittsverzinsung aus

Jahr 3 nach Kündigung,
Zins5 = erzielte Durchschnittsverzinsung aus

Jahr 4 nach Kündigung.

(4) Amortisationsbetrag nach 5 Jahren
Nach 5 Jahren kann der zukünftige individuelle
Barwert zum Ende des Amortisationszeitraums
erneut berechnet werden. Dabei wird der nun vor-
handene Bestand (Zustandswechsel, durch Über-
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leitung erhöhte Beitragsmonate …) des ausge-
schiedenen Beteiligten zugrunde gelegt. Außer-
dem werden die zu diesem Zeitpunkt geltenden
Rechnungsgrundlagen (Richttafeln, Zins) ver-
wendet. Als Rechnungszins wird der zu diesem
Zeitpunkt in § 2 Absatz 1 der Deckungsrückstel-
lungsverordnung festgelegte Zinssatz erhöht um
66 v. H. in Ansatz gebracht.
Der nun bestimmte zukünftige individuelle Bar-
wert nach 5 Jahren wird wiederum um das vor-
handene Vermögen reduziert. Dazu wird der zum
Zeitpunkt der Kündigung vorhandene Deckungs-
grad verwendet, also

reduzierter zuk. ind. Barwert nach 5 J.
= zukünftiger individueller Barwert nach 5 J.

– Deckungsgrad
* zukünftiger bilanzieller Barwert ausge-

schiedener Beteiligter nach 5 J.

Der zukünftige bilanzielle Barwert des ausge-
schiedenen Beteiligten nach 5 Jahren wird analog
zum bilanziellen Barwert in § 1 berechnet.
Daraus werden die neuen Amortisationsbeträge
(= A5) unter Berücksichtigung des vorhandenen
Guthabens berechnet, die der ausgeschiedene Be-
teiligte während des noch verbleibenden Amor-
tisationszeitraums vorschüssig zu zahlen hat und
die verzinslich angesammelt den neuen reduzier-
ten zukünftigen individuellen Barwert ergeben,
also wird A5 so bestimmt, dass gilt:

reduzierter zuk. ind. Barwert nach 5 J.
= A5 * (1 + Zins)1 + A5 * (1 + Zins)2 + ··· +

A5 * (1 + Zins)15 + Guthaben * (1 + Zins)15

Als Zins wird die im Jahr vor der Neuberechnung
erzielte Durchschnittsverzinsung der Kasse im
Abrechnungsverband S verwendet.
(5) Amortisationsbetrag nach 10 bzw. 15 Jahren
Nach 10 bzw. 15 Jahren kann erneut eine Neube-
rechnung der Amortisationsbeträge stattfinden.
Diese erfolgt nach dem gleichen Schema wie die
Neuberechnung nach 5 Jahren. Dabei werden
stets die aktuellen Rechnungsgrundlagen ver-
wendet. Das Guthaben nach 10 bzw. 15 Jahren
wird entsprechend berücksichtigt.
Als Zins zur Verzinsung der Amortisationsbeträ-
ge und des Guthabens wird dabei jeweils die im
Jahr vor der Neuberechnung erzielte Durch-
schnittsverzinsung der Kasse im Abrechnungs-
verband S verwendet.
(6) Amortisationsbetrag zu einem anderen Zeit-
punkt
Unter bestimmten Voraussetzungen kann zu ei-
nem anderen Zeitpunkt eine Neuberechnung er-
folgen. Diese erfolgt nach dem gleichen Schema
wie die Neuberechnung nach 5 Jahren. Das Gut-

haben zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend
berücksichtigt.
Die Barwertberechnung erfolgt mit den dann gül-
tigen Rechnungsgrundlagen. Es wird der De-
ckungsgrad zum Termin der Kündigung verwen-
det.
Als Zins zur Verzinsung der Amortisationsbeträ-
ge und des Guthabens wird dabei jeweils die im
Jahr vor der Neuberechnung erzielte Durch-
schnittsverzinsung der Kasse im Abrechnungs-
verband S verwendet.
(7) Schlussrechnung
Zum Ende des Amortisationszeitraums (in der
Regel 20 Jahre) erfolgt die Schlussrechnung. Zu
diesem Termin wird der individuelle Barwert mit
dem dann vorhandenen Bestand bestimmt. Es
werden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Rech-
nungsgrundlagen verwendet (Biometrie, Zins).
Als Rechnungszins wird der dann in § 2 Absatz 1
der Deckungsrückstellungsverordnung festge-
legte Zinssatz erhöht um 66 v. H. in Ansatz ge-
bracht.
Auch hier wird der individuelle Barwert um das
vorhandene Vermögen reduziert. Es wird wieder
der Deckungsgrad zum Termin der Kündigung
verwendet, also

reduzierter ind. Barwert nach 20 J.
= individueller Barwert nach 20 J.

– Deckungsgrad
* bilanzieller Barwert ausgeschiedener

Beteiligter nach 20 J.

Der bilanzielle Barwert des ausgeschiedenen Be-
teiligten nach 20 Jahren wird dabei analog zum
bilanziellen Barwert in § 1 berechnet.
Von diesem reduzierten Barwert wird das zu die-
sem Zeitpunkt vorhandene Guthaben abgezogen.
Ist das Ergebnis negativ, so erhält der ausgeschie-
dene Beteiligte eine Rückzahlung. Ist das Ergeb-
nis positiv, so muss der ausgeschiedene Beteiligte
diesen Betrag an die Kasse zahlen.
(8) Verlängerung
Sofern der ausgeschiedene Beteiligte der Kasse
nach Ablauf des Amortisationszeitraums im Sin-
ne des § 15b Absatz 1 Satz 1 noch einen Aus-
gleichsbetrag schuldet, ist eine Verlängerung um
weitere 10 Jahre möglich. Dazu erfolgt zum Zeit-
punkt der Schlussrechnung eine erneute zukünf-
tige individuelle Barwertberechnung in 10 Jah-
ren. Die zu diesem Zeitpunkt gültigen Rech-
nungsgrundlagen (Biometrie, Zins) werden ver-
wendet. Als Zins wird der in § 2 Absatz 1 der
Deckungsrückstellungsverordnung festgelegte
Zinssatz erhöht um 66 v. H. in Ansatz gebracht.
Der zukünftige individuelle Barwert wird wiede-
rum um das zum Zeitpunkt der Kündigung vor-
handene Vermögen reduziert. Es wird also der
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zum Zeitpunkt der Kündigung vorhandene De-
ckungsgrad verwendet, das heißt:

reduzierter zuk. ind. Barwert
= zukünftiger individueller Barwert

– Deckungsgrad
* zukünftiger bilanzieller Barwert ausge-

schiedener Beteiligter.

Der zukünftige bilanzielle Barwert des ausge-
schiedenen Beteiligten wird analog zum bilan-
ziellen Barwert in § 1 berechnet.
Die Berechnung der Amortisationsbeträge (A20)
über die nächsten 10 Jahre erfolgt unter Berück-
sichtigung des vorhandenen Guthabens. Dazu
wird das für die ersten 20 Jahre beschriebene
Verfahren verwendet:

reduzierter zuk. ind. Barwert
= A20 * (1 + Zins)1 + A20 * (1 + Zins)2 + ··· +

A20 * (1 + Zins)10 + Guthaben * (1 + Zins)10

Als Zins wird die erzielte Durchschnittsverzin-
sung aus dem Jahr vor Erstellung der Schluss-
rechnung verwendet.
Auch während des Verlängerungszeitraumes
kann eine Neuberechnung der Amortisationsbe-
träge nach weiteren 5 Jahren erfolgen.
Die endgültige Schlussrechnung erfolgt am Ende
des Verlängerungszeitraumes.
Zu diesem Termin wird der individuelle Barwert
mit dem dann vorhandenen Bestand bestimmt. Es
werden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Rech-
nungsgrundlagen verwendet (Biometrie, Zins).
Als Rechnungszins wird der dann in § 2 Absatz 1
der Deckungsrückstellungsverordnung festge-
legte Zinssatz erhöht um 66 v. H. in Ansatz ge-
bracht.
Auch hier wird der individuelle Barwert um das
vorhandene Vermögen reduziert. Es wird wieder
der Deckungsgrad zum Termin der Kündigung
verwendet, also

reduzierter ind. Barwert nach 30 J.
= individueller Barwert nach 30 J.

– Deckungsgrad
* bilanzieller Barwert ausgeschiedener

Beteiligter nach 30 J.

Der bilanzielle Barwert des ausgeschiedenen Be-
teiligten nach 30 Jahren wird dabei analog zum
bilanziellen Barwert in § 1 berechnet.
Von diesem reduzierten Barwert wird das zu die-
sem Zeitpunkt vorhandene Guthaben abgezogen.
Ist das Ergebnis negativ, so erhält der ausgeschie-
dene Beteiligte eine Rückzahlung. Ist das Ergeb-
nis positiv, so muss der ausgeschiedene Beteiligte
diesen Betrag an die Kasse zahlen.“

17. Die bisherigen Anhänge 1 bis 3 werden An-
hang 2, 3 und 4.

§ 2
Inkrafttreten

1Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom
26. September 2013 in Kraft. 2Abweichend von
Satz 1 treten § 1 Nr. 8 zum 1. Januar 2013, § 1 Nr. 9
zum 1. Juni 2012 und § 1 Nr. 10 und Nr. 12 zum
1. Januar 2001 in Kraft.

Dortmund, 25. September 2013
Der Verwaltungsrat

der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen

(L. S.) Dr. Kupke Klohn

Die vorstehende 13. Änderung der Satzung der Kirch-
lichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen
wird hiermit genehmigt.

Bielefeld, 17. März 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung
(L. S.) Henz Winterhoff

Düsseldorf, 26. November 2013
Evangelische Kirche im Rheinland

Die Kirchenleitung
(L. S.) Dr. Weusmann Baucks

Die 13. Änderung der Satzung der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse Rheinland-Westfalen wird
staatsaufsichtlich genehmigt.

Düsseldorf, 7. Mai 2015
Staatskanzlei

des Landes Nordrhein-Westfalen
(L. S.) Dr. Schreiber

Satzung
für eine gemeinsame Trägerschaft

von Kindertageseinrichtungen
im Ev. Kirchenkreis Bochum

Vom 9. Mai 2015

I. Kindergartengemeinschaft
im Evangelischen Kirchenkreis Bochum

Die Kreissynode beschließt für die Arbeit der Tages-
einrichtungen für Kinder in der Trägerschaft des Evan-
gelischen Kirchenkreises Bochum gemäß Artikel 104
Absatz 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kir-
che von Westfalen folgende Satzung.

188   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 8 vom 31. August 2015



§ 1
Grundsätze

(1)  In gemeinsamer Verantwortung für die evangeli-
schen Kindertageseinrichtungen bildet der Evangeli-
sche Kirchenkreis Bochum eine Kindergartengemein-
schaft zwecks einer gemeinsamen Trägerschaft.
Die Kindergartengemeinschaft unterstützt die Kir-
chengemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in
Bezug auf die Arbeit mit Kindern.
(2)  Die Arbeit der evangelischen Kindertageseinrich-
tungen ist eingebunden in die Arbeit der Kirchenge-
meinden. Die Einrichtungen ergänzen und unterstüt-
zen die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder und ha-
ben einen ganzheitlichen evangelischen Bildungs- und
Erziehungsauftrag.
Die evangelischen Kindertageseinrichtungen nehmen
einen diakonischen Auftrag der Kirche in der Gesell-
schaft wahr. Sie sind ein Ort, an dem Leben, Glauben
und Lernen auf der Grundlage des Evangeliums mög-
lich ist.
(3)  Der Auftrag der Arbeit der Kindertageseinrich-
tungen ergibt sich aus der Kirchenordnung und wird
konkretisiert in den Richtlinien für Tageseinrichtun-
gen für Kinder in der Evangelischen Kirche von West-
falen (TfK-RL) vom 27. November 2008 (KABl. 2008
S. 336).
Darüber hinaus gelten die landes- und bundesrechtli-
chen Grundlagen.
(4)  Die Kindergartengemeinschaft ist über den Kir-
chenkreis Mitglied im Diakonischen Werk der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen als Spitzenverband
der freien Wohlfahrtspflege und damit zugleich dem
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland als Bundesspitzenverband angeschlos-
sen.

§ 2
Aufgaben der Kindergartengemeinschaft

(1)  Die Kindergartengemeinschaft hat die Aufgabe,
die Trägerschaft von evangelischen Tageseinrichtun-
gen für Kinder für den Evangelischen Kirchenkreis
Bochum und seine Kirchengemeinden wahrzuneh-
men.
(2)  Die Kindergartengemeinschaft kann Tagesein-
richtungen für Kinder in die Gemeinschaft aufneh-
men, gründen, aus der Gemeinschaft abgeben und
schließen.

II. Trägerschaft
der Tageseinrichtungen für Kinder

§ 3
Aufnahme in die Kindergartengemeinschaft

(1)  Evangelische Kirchengemeinden können auf An-
trag die Trägerschaft ihrer Tageseinrichtungen für
Kinder jeweils zum 1. August eines Kalenderjahres
(Beginn des Kindergartenjahres) an die Kindergarten-
gemeinschaft übertragen.

(2)  Dem Antrag ist ein Protokollauszug des entspre-
chenden Presbyteriumsbeschlusses beizufügen.
(3)  Über den Antrag entscheidet der Kreissynodal-
vorstand; der Leitungsausschuss ist vorher zu hören.

§ 4
Trägerschaftsaufnahme

(1)  Der Kirchenkreis beantragt die Betriebserlaubnis
für die aufgenommenen Tageseinrichtungen für Kin-
der.
(2)  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen
durch einen Betriebsübergang nach Maßgabe des
§ 613a BGB auf den neuen Träger über.
(3)  Die von den Kirchengemeinden für ihre Einrich-
tungen gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an-
gesammelten Rücklagen sind von diesen an die Kin-
dergartengemeinschaft zu übertragen.
(4)  Die Nutzung von Grundstück, Gebäude und In-
ventar der aufgenommenen Tageseinrichtungen durch
die Kindergartengemeinschaft ist in einem Nutzungs-
vertrag zu regeln. Er soll insbesondere Regelungen
enthalten über:
a) das Grundstück, die Gebäude und Gebäudeteile,

die den Tageseinrichtungen für Kinder zur Ver-
fügung stehen, die abgegeben werden,

b) das jeweils dazugehörige Inventar,
c) die ordnungsgemäße Unterhaltung des Grund-

stückes, der Gebäude und Gebäudeteile sowie
des Inventars,

d) die regelmäßige Wartung der Sachausstattung
und der Spielgeräte im Innen- und Außenbereich,

e) Dauerschuldverhältnisse, betriebsnotwendige
Versicherungen und Verkehrssicherungspflich-
ten.

§ 5
Trägerschaftsabgabe

(1)  Auf Antrag einer Kirchengemeinde kann im Ein-
vernehmen mit dem Kreissynodalvorstand die Träger-
schaft einer Tageseinrichtung mit einjähriger Frist
zum 1. August eines Kalenderjahres (Beginn des Kin-
dergartenjahres) auf diese Kirchengemeinde übertra-
gen werden. Der Kreissynodalvorstand hat den Lei-
tungsausschuss vorher zu hören.
(2)  Die Regelungen für die Aufnahme in die Kinder-
gartengemeinschaft gelten sinngemäß auch für die
Abgabe.

§ 6
Schließung von Einrichtungen

Der Kreissynodalvorstand kann durch Beschluss eine
Tageseinrichtung für Kinder schließen. Der Leitungs-
ausschuss und die Kirchengemeinde, auf deren Gebiet
eine solche Tageseinrichtung liegt, sind dazu vorher
zu hören.
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III. Arbeitsweise der Kindergartengemeinschaft

§ 7
Organisation der Kindergartengemeinschaft

Neben der Kreissynode und dem Kreissynodalvor-
stand werden für die Kindergartengemeinschaft im
Evangelischen Kirchenkreis Bochum ein Leitungs-
ausschuss und eine Geschäftsführung eingerichtet.

§ 8
Aufgaben der Kreissynode

(1)  Die Leitungsverantwortung für die Kindergarten-
gemeinschaft liegt bei der Kreissynode.
(2)  Die Kreissynode beruft einen Leitungsausschuss
für die Dauer von vier Jahren.
(3)  Die Kreissynode beschließt den Haushalts- und
Stellenplan sowie den Jahresabschluss der Kindergar-
tengemeinschaft.
(4)  Die Kreissynode nimmt die geprüfte Jahresrech-
nung und den Jahresbericht des Leitungsausschusses
entgegen.
(5)  Die Kreissynode beschließt über Änderung und
Aufhebung der Satzung.

§ 9
Aufgaben des Kreissynodalvorstandes

(1)  Der Kreissynodalvorstand beruft im Benehmen
mit dem Leitungsausschuss die Geschäftsführung.
(2)  Der Kreissynodalvorstand entscheidet insbeson-
dere
a) über Trägerschaftsaufnahmen und Träger-

schaftsabgaben,
b) über die Gründung und Schließung von Kinder-

tageseinrichtungen,
c) über die Feststellung der Jahresrechnung, er be-

auftragt die Rechnungsprüfung und entlastet die
Geschäftsführung,

d) über die Genehmigung von Investitionsvorhaben
(Kostendeckungspläne) und die Aufnahme von
Darlehn,

e) bei Streitigkeiten zwischen Leitungsausschuss,
Geschäftsführung und den Presbyterien, er ent-
scheidet nach Anhörung der Beteiligten endgül-
tig.

(3)  Der Kreissynodalvorstand entscheidet über Ein-
stellung und Kündigung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern (Artikel 106 Absatz 2 Buchstabe f KO).
Er kann diese Aufgabe für die besondere Einrichtung
„Kindergartengemeinschaft im Evangelischen Kir-
chenkreis Bochum“ durch widerruflichen Beschluss
delegieren:
- an den Leitungsausschuss für Einstellungen und

Kündigungen von Leitungen,
- an die Geschäftsführung für Einstellung und Kün-

digung aller übrigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Die Geschäftsführung muss den Leitungsausschuss
über diese Maßnahmen informieren.
(4)  Der Kreissynodalvorstand erlässt die Dienstan-
weisung für die Geschäftsführung und Fachberatung.

§ 10
Zusammensetzung des Leitungsausschusses

(1)  Stimmberechtigte Mitglieder sind:
a) ein vom Kreissynodalvorstand benanntes Mit-

glied,
b) sechs Vertreterinnen oder Vertreter der Kirchen-

gemeinden aus den Presbyterien, auf deren Ge-
biet eine Tageseinrichtung für Kinder liegt, deren
Trägerschaft beim Kirchenkreis liegt.

Mitarbeitende einer der Kindergartengemeinschaft
angeschlossenen Tageseinrichtung können nicht Mit-
glieder des Leitungsausschusses sein.
(2)  Beratende Mitglieder sind:
a) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Einrich-

tungsleitungen,
b) Geschäftsführung und Fachberatung,
c) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Verwal-

tung des Kreiskirchenamtes.
(3)  Scheidet ein Mitglied aus dem Leitungsausschuss
während einer Amtsperiode aus, so wird für den Rest
der Amtszeit ein Ersatzmitglied vom Kreissynodal-
vorstand berufen.
(4)  Mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mit-
glieder im Leitungsausschuss soll ehrenamtlich be-
stellt sein.
(5)  Zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Presbyte-
rien aus den betreffenden Kirchengemeinden nehmen
zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt mit Stimm-
recht am Leitungsausschuss teil, wenn deren Einrich-
tung von erheblichen Veränderungen der Platzzahl
oder von der Einstellung oder Entlassung der Leitung
betroffen ist.

§ 11
Aufgaben des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss wählt aus der Mitte der
stimmberechtigten Mitglieder eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung.
(2)  Der Leitungsausschuss beaufsichtigt und berät die
Geschäftsführung bei der Erfüllung ihres Auftrages.
(3)  Seine Aufgaben sind vor allem:
a) er kann Anträge an den Kreissynodalvorstand zur

Gründung und Schließung von Tageseinrichtun-
gen für Kinder stellen,

b) Festlegung von Grundsätzen und Rahmen der
Arbeit der Kindertageseinrichtungen,

c) Weiterentwicklung einer gemeinsamen evange-
lischen Konzeption unter Einbeziehung der je-
weiligen Gemeindekonzeptionen, Sicherstellung
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der Qualitätsentwicklung und Evaluation der Ar-
beit,

d) Entscheidungen über erhebliche Veränderungen
der Platzzahl,

e) Erstellung des Haushalts- und Stellenplanes zur
Vorlage bei der Kreissynode und der Wirtschafts-
pläne für die einzelnen Einrichtungen,

f) Vorlage des Jahresberichtes und des Jahresab-
schlusses an die Kreissynode,

g) Erstellung von Richtlinien für die Personalbe-
wirtschaftung,

h) sofern vom Kreissynodalvorstand an ihn dele-
giert (§ 9 Absatz 3): Einstellung und Kündigung
von Leitungen.

(4)  Der Leitungsausschuss kann Arbeitskreise und
Projektgruppen berufen.
(5)  Er ist der Kreissynode und dem Kreissynodalvor-
stand gegenüber berichtspflichtig.
(6)  Er hat eine rechtzeitige Informationspflicht in al-
len Fällen des § 10 Absatz 5 gegenüber den betreffen-
den Presbyterien.

§ 12
Arbeitsweise des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss wird von der oder dem
Vorsitzenden in der Regel monatlich schriftlich ein-
berufen.
(2)  Der Leitungsausschuss ist beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mit-
glieder erschienen ist.
(3)  Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und
Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgerech-
net.
(4)  Über die Sitzungen sind Niederschriften zu ferti-
gen, die von der oder dem Vorsitzenden des Leitungs-
ausschusses und von der oder dem Protokollführenden
unterzeichnet werden müssen.
(5)  Im Übrigen gelten bei Einladung, Sitzung und Be-
schlussfassung des Leitungsausschusses die Bestim-
mungen der Kirchenordnung für den Kreissynodal-
vorstand sinngemäß.

§ 13
Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung führt die Geschäfte der Kin-
dergartengemeinschaft.
Sie ist für alle Aufgaben zuständig, die durch diese
Satzung nicht der Kreissynode, dem Kreissynodalvor-
stand oder dem Leitungsausschuss vorbehalten sind.
(2)  Die Geschäftsführung ist insbesondere für folgen-
de Aufgaben zuständig:
a) sie ist Dienstvorgesetzte der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Kindergartengemeinschaft,
b) sie nimmt die arbeitsrechtlichen Maßnahmen für

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tages-

einrichtungen für Kinder in der Kindergartenge-
meinschaft vor, soweit durch Beschluss des
Kreissynodalvorstandes delegiert (§ 9 Absatz 3)
auch Einstellung und Kündigung von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern; ausgenommen sind
Einstellung und Kündigung von Leitungen. Sie
informiert den Leitungssauschuss über diese
Maßnahmen (§ 9 Absatz 3),

c) sie sorgt für die Weiterleitung von Informationen
in der Kindergartengemeinschaft und zum Evan-
gelischen Fachverband der Tageseinrichtungen
für Kinder in Westfalen und Lippe (evta.),

d) sie nimmt die Aufgaben der Dienststellenleitung
im Sinne des § 4 MVG.EKD wahr,

e) sie verantwortet die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Beschlüsse des Leitungsausschusses,

f) sie verantwortet gemeinsam mit der Verwaltung
des Kirchenkreises die Personalbewirtschaftung
der Einrichtungen,

g) sie verantwortet gemeinsam mit der Verwaltung
des Kirchenkreises die Erstellung der Haushalts-
und Wirtschaftspläne sowie das Controlling der
Betriebskosten,

h) sie beantragt gemeinsam mit der Verwaltung För-
dermittel, Beihilfen und Zuschüsse,

i) sie verantwortet in Abstimmung mit dem Lei-
tungsausschuss und dem Öffentlichkeitsreferat
des Kirchenkreises die Öffentlichkeitsarbeit der
Kindergartengemeinschaft,

j) sie verantwortet die Zusammenarbeit mit Ämtern
und Organisationen und vertritt den Träger.

(3)  Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung des
Kreiskirchenamtes erfolgt im Rahmen einer Verein-
barung.
(4)  Das Recht des Kreissynodalvorstandes, einen
Vorgang vor Vollzug des Rechtsgeschäfts an sich zu
ziehen, bleibt unberührt.

§ 14
Dienst- und Fachaufsicht

Dienst- und Fachaufsicht sind, unbeschadet der Be-
stimmungen der Kirchenordnung, wie folgt geregelt:
a) die Dienst- und Fachaufsicht über Geschäftsfüh-

rung und Fachberatung liegen bei der Superin-
tendentin oder dem Superintendenten,

b) die Dienst- und Fachaufsicht über die Leitung der
Einrichtungen liegen bei der Geschäftsführung,

c) die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbei-
tenden in den Einrichtungen liegen bei der Lei-
tung der Einrichtungen.

§ 15
Finanzierung der Kindergartengemeinschaft

Die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder
in der Kindergartengemeinschaft setzt sich insbeson-
dere zusammen aus:
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a) Zuschüssen des Landes,
b) Zuschüssen der Kommunen,
c) sonstigen Leistungen der Kommunen,
d) Zuweisungen im Rahmen der Finanzsatzung des

Kirchenkreises,
e) sonstigen zweckgebundenen Einnahmen wie Zu-

schüssen, Spenden und freiwilligen Beiträgen.

§ 16
Konferenzen

(1)  Der Leitungsausschuss lädt mindestens einmal
jährlich die Vertreterinnen und Vertreter der Presby-
terien, insbesondere jene, die in den Rat der Kinder-
tageseinrichtungen entsandt sind, zum Informations-
und Erfahrungsaustausch ein.
(2)  Die Geschäftsführung beruft in der Regel viermal
jährlich die Fachkonferenz der Leitungen der Kinder-
tageseinrichtungen ein.
(3)  Die Fachkonferenz
a) sammelt, analysiert und bewertet Informationen

über fachliche, politische und kirchliche Ent-
wicklungen,

b) hat ein Vorschlagsrecht für die Vertretung der
Leitungen im Leitungsausschuss,

c) berät den Leitungsausschuss und gibt Empfeh-
lungen zur pädagogisch-konzeptionellen Arbeit
und Qualitätsentwicklung in den Tageseinrich-
tungen für Kinder.

(4)  Die Teilnahme ist für die Leitungen verpflichtend.

IV. Zusammenarbeit
der Kindergartengemeinschaft

mit den Kirchengemeinden

§ 17
Zusammenarbeit

(1)  Die Presbyterien wirken an der Leitung der Kin-
dertageseinrichtungen mit:
a) durch die Entsendung von Presbyteriumsmitglie-

dern in den Leitungsausschuss (§ 10 Absatz 1),
b) durch die Entsendung von Presbyteriumsmitglie-

dern in den Rat der Kindertageseinrichtung,
c) durch Mitbestimmung, indem sie Vertreterinnen

und Vertreter mit Stimmrecht in den Leitungs-
ausschuss entsenden, wenn eine Kindertagesein-
richtung, die auf dem Gebiet der Kirchengemein-
de liegt, von erheblichen Veränderungen der
Platzzahl oder von der Einstellung oder Entlas-
sung der Leitung betroffen ist (§ 10 Absatz 5).

(2)  Die Presbyterien wirken bei der Konzeptionsent-
wicklung und der Qualitätssicherung ihrer Kinderta-
geseinrichtungen insbesondere durch die Erarbeitung
einer Gemeindekonzeption mit.
(3)  Die inhaltliche Zusammenarbeit von Kirchenge-
meinde und ihrer Kindertageseinrichtung umfasst ins-
besondere Folgendes:

a) die Gestaltung und Durchführung gemeinsamer
Gottesdienste,

b) die religions- und gemeindepädagogische Arbeit,
c) die Zusammenarbeit bei Gemeindefesten, Ge-

meindeveranstaltungen und Kindergartenveran-
staltungen,

d) die Gestaltung von Kontakten zu anderen ge-
meindlichen Gruppen,

e) die Teilnahme der oder des vom Presbyterium
beauftragten Pfarrerin oder Pfarrers an den
Dienstbesprechungen,

f) die regelmäßige Einladung der Leitung der Kin-
dertageseinrichtung in die Sitzung des Presbyte-
riums zu gegenseitiger Information und Abspra-
chen,

g) die örtliche Öffentlichkeitsarbeit,
h) die Unterstützung der Kindertageseinrichtungen

durch das Presbyterium.

§ 18
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt nach Beschlussfassung der
Kreissynode und kirchenaufsichtlichen Genehmigung
des Landeskirchenamtes mit ihrer Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche
von Westfalen in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung der Kindergartenge-
meinschaft vom 1. Dezember 2008 außer Kraft.

Bochum, 9. Mai 2015
Evangelischer Kirchenkreis Bochum

Der Kreissynodalvorstand
(L. S.) Lengenfeld-Brown Dr. Böcker

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des
Evangelischen Kirchenkreises Bochum am 9. Mai
2015 gemäß Artikel 104 Absatz 3 Satz 2 der Kirchen-
ordnung

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 10. August 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 271-2300
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Satzung
für die Kindergartengemeinschaft

des Kirchenkreises Herne
Vom 13. Juni 2015

Präambel
Im Neuen Testament wendet sich Jesus besonders
Kindern zu.
Der Auftrag der Kirche, Tageseinrichtungen für Kin-
der zu betreiben, gründet sich auf die Praxis der Kin-
dertaufe und den damit verbundenen Verkündigungs-
auftrag sowie den sozialdiakonischen Auftrag zur Er-
ziehungsbegleitung.
Dieser Auftrag umfasst zum einen die Mitwirkung an
der christlichen Erziehung und Sozialisation in Fami-
lie und Kirchengemeinde, zum anderen das Angebot
der Bildung und Erziehung aller Kinder und der Un-
terstützung von Familien in den Tageseinrichtungen.
So ist es auch im Leitbild der Kindergartengemein-
schaft beschrieben.
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag umfasst die Ent-
wicklung der Persönlichkeit, der Gemeinschaftsfähig-
keit und der Fähigkeit der Kinder, mit ihrer Umwelt
angemessen umzugehen.
Die evangelischen Tageseinrichtungen helfen Kin-
dern und Eltern, christlichen Glauben zu leben und in
die Kirche hineinzuwachsen. Sie sind somit Teil der
Arbeit der Kirchengemeinden in evangelischer Aus-
richtung im Sinne des Artikels 191 Satz 5 Kirchen-
ordnung (KO).

I. Kindergartengemeinschaft
des Kirchenkreises Herne:

Idee, Ziel und Auftrag

§ 1
Grundlagen der Tageseinrichtungen für Kinder

(1)  Mit der Bildung der Kindergartengemeinschaft
unterstützt der Kirchenkreis die Kirchengemeinden
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in Bezug auf die Ar-
beit mit Kindern und die evangelische Erziehung. Zur
Sicherung qualifizierter Trägerschaft bietet der Evan-
gelische Kirchenkreis Herne in der Kindergartenge-
meinschaft die Führung evangelischer Tageseinrich-
tungen für Kinder an.
Die Kindergartengemeinschaft ist eine „besondere
Einrichtung“ im Sinne des Artikels 104 Absatz 1 der
Kirchenordnung.
(2)  Der Auftrag der Arbeit evangelischer Tagesein-
richtungen für Kinder ergibt sich aus der Kirchenord-
nung und wird konkretisiert in den Richtlinien für Ta-
geseinrichtungen für Kinder in der Evangelischen Kir-
che von Westfalen (TfK-RL) vom 27. November 2008
(KABl. 2008 S. 336).

(3)  Darüber hinaus gelten die landes- und bundes-
rechtlichen Grundlagen, insbesondere das Gesetz zur
frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz – KiBiz) sowie das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII).
(4)  Die Kindergartengemeinschaft ist über den Kir-
chenkreis Mitglied im Diakonischen Werk der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen als Spitzenverband
der freien Wohlfahrtspflege und damit zugleich dem
Bundesspitzenverband der Diakonie „Evangelisches
Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.“ ange-
schlossen.

§ 2
Aufgaben der Kindergartengemeinschaft

(1)  Die Kindergartengemeinschaft hat die Aufgabe,
die Trägerschaft von evangelischen Tageseinrichtun-
gen für Kinder für den Kirchenkreis und seine Kir-
chengemeinden wahrzunehmen.
(2)  Die Kindergartengemeinschaft kann Tagesein-
richtungen für Kinder in die Kindergartengemein-
schaft aufnehmen, neue gründen, Einrichtungen aus
der Kindergartengemeinschaft abgeben und schlie-
ßen.

II. Trägerschaft
der Tageseinrichtungen für Kinder

§ 3
Aufnahme in die Kindergartengemeinschaft

(1)  Evangelische Kirchengemeinden können auf An-
trag die Trägerschaft ihrer Tageseinrichtungen für
Kinder jeweils zum 1. August eines Kalenderjahres
(Beginn des Kindergartenjahres) an die Kindergarten-
gemeinschaft übertragen.
(2)  Dem Antrag ist ein Protokollauszug des entspre-
chenden Presbyteriumsbeschlusses beizufügen.
(3)  Über den Antrag entscheidet der Kreissynodal-
vorstand. Der Leitungsausschuss ist zuvor zu hören.

§ 4
Übernahme der Trägerschaft

(1)  Der Kirchenkreis beantragt die Betriebserlaubnis
für die aufgenommenen Tageseinrichtungen für Kin-
der.
(2)  Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen
durch einen Betriebsübergang nach Maßgabe des
§ 613a BGB auf den neuen Träger über.
(3)  Die von den Kirchengemeinden für ihre Einrich-
tungen gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) an-
gesammelten Rücklagen sind von diesen an die Kin-
dergartengemeinschaft zu übertragen.
(4)  Die Nutzung von Grundstück, Gebäude und In-
ventar der aufgenommenen Tageseinrichtungen durch
die Kindergartengemeinschaft ist in einem Nutzungs-
vertrag zu regeln. Er soll insbesondere Regelungen
enthalten über:
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a) das Grundstück, die Gebäude und Gebäudeteile,
die den Tageseinrichtungen für Kinder zur Ver-
fügung stehen bzw. die an Tageseinrichtungen
zur Nutzung überlassen werden,

b) das jeweils dazugehörige Inventar,
c) die ordnungsgemäße Unterhaltung des Grund-

stücks, der Gebäude und Gebäudeteile sowie des
Inventars,

d) die regelmäßige Wartung der Sachausstattung
und der Spielgeräte im Innen- und Außenbereich,

e) Dauerschuldverhältnisse, betriebsnotwendige
Versicherungen und Verkehrssicherungspflich-
ten.

§ 5
Abgabe der Trägerschaft

(1)  Auf Antrag einer Kirchengemeinde kann im Ein-
vernehmen mit dem Kreissynodalvorstand die Träger-
schaft einer Tageseinrichtung mit einjähriger Frist
zum 1. August eines Kalenderjahres (Beginn des Kin-
dergartenjahres) auf die Kirchengemeinde übertragen
werden.
Der Kreissynodalvorstand hat den Leitungsausschuss
vorher zu hören.
(2)  Eine solche Übertragung soll frühestens nach drei-
jähriger Verweildauer in der Kindergartengemein-
schaft erfolgen.
(3)  Die Regelungen für die Aufnahme in die Kinder-
gartengemeinschaft gelten sinngemäß auch für die
Abgabe.

§ 6
Schließung von Einrichtungen

Der Kreissynodalvorstand kann durch Beschluss eine
Tageseinrichtung für Kinder schließen. Die Kirchen-
gemeinde, auf deren Gebiet eine solche Tageseinrich-
tung liegt, ist dazu vorher zu hören.

III. Arbeitsweise der Kindergartengemeinschaft

§ 7
Organisation der Kindergartengemeinschaft

Neben der Kreissynode und dem Kreissynodalvor-
stand werden für die Kindergartengemeinschaft im
Evangelischen Kirchenkreis Herne ein Leitungsaus-
schuss und eine Geschäftsführung eingerichtet.

§ 8
Aufgaben der Kreissynode

(1)  Die Kreissynode entscheidet insbesondere über:
a) die Änderung und Aufhebung der Satzung,
b) die Bereitstellung finanzieller Mittel im Rahmen

der Finanzsatzung des Kirchenkreises,
c) den Haushalts- und Stellenplan auf Vorschlag des

Leitungsausschusses,
d) die Entlastung der Geschäftsführung,

e) die Regelungen der Zusammenarbeit der Kinder-
gartengemeinschaft mit dem Kreiskirchenamt.

(2)  Die Kreissynode nimmt die geprüfte Jahresab-
rechnung und den Jahresbericht des Leitungsaus-
schusses entgegen.
(3)  Die Kreissynode oder der Kreissynodalvorstand
können eine Synodalbeauftragte oder einen Synodal-
beauftragten für Tageseinrichtungen für Kinder im
Kirchenkreis benennen. Ist eine solche Person be-
nannt, sollen Aufgabenbereich und Zusammenarbeit
mit der Kindergartengemeinschaft festgelegt werden.

§ 9
Aufgaben des Kreissynodalvorstandes

(1)  Der Kreissynodalvorstand entscheidet insbeson-
dere über die:
a) Aufnahme oder Abgabe einer Trägerschaft,
b) Gründung und Schließung von Tageseinrichtun-

gen für Kinder,
c) Einstellung und Kündigung von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Kindergartengemein-
schaft (Artikel 106 Absatz 2 Buchstabe f KO); er
kann diese Aufgaben durch widerruflichen Be-
schluss an die Geschäftsführung delegieren,

d) Feststellung der Jahresabrechnung, die an die
Kreissynode weitergeleitet wird,

e) Genehmigung von Investitionsvorhaben (Kos-
tendeckungspläne) und die Aufnahme von Dar-
lehen.

Bei Streitigkeiten zwischen Leitungsausschuss, Ge-
schäftsführung und den Presbyterien entscheidet er
nach Anhörung der Beteiligten endgültig.
Er erlässt die Dienstanweisung für die Geschäftsfüh-
rung.
(2)  Der Kreissynodalvorstand kann eine Geschäfts-
ordnung für die Kindergartengemeinschaft erlassen.
Darin sollen insbesondere die in der Satzung genann-
ten Aufgaben konkretisiert und die Zusammenarbeit
innerhalb des Kreiskirchenamtes sowie der Organisa-
tion der Kindergartengemeinschaft geregelt werden.
(3)  Der Kreissynodalvorstand kann Ausführungs-
richtlinien für alle arbeitsrechtlichen Maßnahmen er-
lassen, der Leitungsausschusses kann dazu Vorschlä-
ge machen.
Er kann eine Geschäftsordnung für den Leitungsaus-
schuss erlassen.

§ 10
Zusammensetzung des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss setzt sich wie folgt zusam-
men:
a) aus einem vom Kreissynodalvorstand entsandten

Mitglied,
b) aus sechs auf Vorschlag des Kreissynodalvor-

standes von der Kreissynode entsandten Mitglie-
dern aus Presbyterien, auf deren Gebiet eine Ta-
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geseinrichtung für Kinder mit Trägerschaft bei
der Kindergartengemeinschaft liegt. Unter ihnen
sollte eine Pfarrerin oder ein Pfarrer sein,

c) aus zwei Presbyteriumsmitgliedern mit Stimm-
recht aus der der Kindergartengemeinschaft an-
gehörenden Kirchengemeinde, wenn über Vor-
schläge für den Kreissynodalvorstand hinsicht-
lich der Einstellung und Entlassung der Leitung
der Kindertageseinrichtung oder über die Verän-
derung des Angebotes der Tageseinrichtung, ins-
besondere über die Schließung einzelner Grup-
pen bzw. der gesamten Einrichtung, entschieden
wird.

(2)  Mitarbeitende einer der Kindergartengemein-
schaft angeschlossenen Tageseinrichtung können
nicht Mitglieder des Leitungsausschusses sein.
(3)  Scheidet ein Mitglied aus dem Leitungsausschuss
während einer Amtsperiode aus, so wird für den Rest
der Amtszeit ein Ersatzmitglied entsandt.
(4)  An den Sitzungen des Leitungsausschusses neh-
men mit beratender Stimme teil:
a) die Fachberatung des Kirchenkreises,
b) die Verwaltungsleitung des Kirchenkreises,
(5)  Die Superintendentin oder der Superintendent
kann jederzeit an den Verhandlungen des Leitungs-
ausschusses teilnehmen.
(6)  Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen
teil, sofern der Leitungsausschuss nicht anders be-
schließt.
(7)  Sachverständige Personen können als Gäste bera-
tend eingeladen werden.
(8)  Die Amtszeit des Leitungsausschusses beträgt vier
Jahre und richtet sich nach der Wahlperiode der Kreis-
synode.

§ 11
Aufgaben des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss hat folgende Aufgaben:
a) Wahl von Vorsitz und Stellvertretung aus den

stimmberechtigten Mitgliedern des Leitungsaus-
schusses. Vorsitz und Stellvertretung sollen nicht
der gleichen Kirchengemeinde angehören,

b) Empfehlungen zur Vorbereitung von Beschluss-
fassungen für den Kreissynodalvorstand zur
Gründung und Schließung von Tageseinrichtun-
gen für Kinder,

c) Festlegung von Leitlinien für die Konzeptions-
entwicklung und zur Qualitätssicherung in der
Kindergartengemeinschaft,

d) Errichtung, Veränderung oder Schließung von
Gruppen auf Vorschlag der Geschäftsführung,

e) Anträge an die Kreissynode,
f) Empfehlungen für die Einstellung und die Kün-

digung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kindergartengemeinschaft,

g) Aufstellung der Haushaltsplanung für die Kreis-
synode,

h) Vorlage des Jahresberichts und der Jahresrech-
nung an die Kreissynode.

(2)  Der Leitungsausschuss kann zur Erfüllung be-
stimmter Aufgaben Arbeitskreise und Projektgruppen
berufen.

§ 12
Arbeitsweise des Leitungsausschusses

(1)  Der Leitungsausschuss wird von der oder dem
Vorsitzenden mindestens viermal im Jahr schriftlich
einberufen.
(2)  Der Leitungsausschuss ist beschlussfähig, wenn
mindestens die Hälfte seiner Mitglieder erschienen ist.
(3)  Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen.
Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden
hierbei nicht mitgerechnet.
(4)  Über die Sitzungen sind Niederschriften zu ferti-
gen, die von der oder dem Vorsitzenden des Leitungs-
ausschusses und von der oder dem Protokollführenden
unterzeichnet werden müssen.
(5)  Im Übrigen gelten bei Einladung, Sitzung und Be-
schlussfassung des Leitungsausschusses die Bestim-
mungen der Kirchenordnung für den Kreissynodal-
vorstand sinngemäß.
(6)  Der Leitungsausschuss lädt mindestens einmal im
Jahr die Vertreterinnen und Vertreter der Presbyterien,
die in den jeweiligen Rat der Tageseinrichtung für
Kinder als Trägervertreter entsandt werden, zum In-
formations- und Erfahrungsaustausch ein.
(7)  Der Leitungsausschuss hat den Kreissynodalvor-
stand rechtzeitig über Sachverhalte, die finanzielle,
personelle und konzeptionelle Aspekte der Arbeit in
den Kindertageseinrichtungen betreffen, zu informie-
ren. Ebenso hat er das zuständige Presbyterium in be-
sonderen Sachverhalten einer Einrichtung zu infor-
mieren. Er hat derartige Sachverhalte zu beraten sowie
bei Entscheidungen gemäß § 5 Absatz 1 in den Lei-
tungsausschuss einzuladen.
(8)  Die Aufnahmen der Kinder in die Tageseinrich-
tung regelt der Leitungsausschuss in Absprache mit
den zuständigen Presbyterien und nach den Maßgaben
der im Qualitätssicherungsprozess festgelegten Ver-
fahrensanweisung.

§ 13
Geschäftsführung

Der Kreissynodalvorstand beruft die Geschäftsfüh-
rung. Der Leitungsausschuss kann Besetzungsvor-
schläge machen. Die Geschäftsführung wird personell
angemessen ausgestattet.
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§ 14
Aufgaben der Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung leitet die Kindergartenge-
meinschaft. Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetz-
ter der Geschäftsführung ist die Superintendentin oder
der Superintendent.
(2)  Die Geschäftsführung ist für alle Aufgaben zu-
ständig, die durch diese Satzung nicht der Kreissyno-
de, dem Kreissynodalvorstand oder dem Leitungsaus-
schuss vorbehalten sind. Näheres wird in einer Dienst-
anweisung durch den Kreissynodalvorstand geregelt.
(3)  Die Geschäftsführung ist insbesondere für folgen-
de Aufgaben zuständig:
a) sie ist Dienstvorgesetzte der der Kindergartenge-

meinschaft zugeordneten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,

b) sie ergreift die arbeitsrechtlichen Maßnahmen für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tages-
einrichtungen für Kinder in der Kindergartenge-
meinschaft und nimmt, soweit durch Beschluss
des Kreissynodalvorstands delegiert, auch Ein-
stellungen und Kündigungen vor,

c) sie sorgt für die Weiterleitung von Informationen
innerhalb der Kindergartengemeinschaft und
zum Evangelischen Fachverband der Tagesein-
richtungen für Kinder in Westfalen und Lippe
(evta.),

d) sie nimmt die Aufgaben der Dienststellenleitung
im Sinne des MVG.EKD wahr.

(4)  Das Recht des Kreissynodalvorstandes, einen
Vorgang vor Vollzug des Rechtsgeschäfts an sich zu
ziehen, bleibt unberührt.

§ 15
Finanzierung der Kindergartengemeinschaft

(1)  Die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kin-
der in der Kindergartengemeinschaft setzt sich insbe-
sondere zusammen aus:
a) Zuschüssen des Landes,
b) Zuschüssen der Kommunen,
c) sonstigen Leistungen der Kommunen,
d) Zuweisungen des Kirchenkreises im Rahmen der

Finanzsatzung,
e) sonstigen zweckgebundenen Einnahmen, wie

Zuschüssen, Spenden und freiwilligen Beiträgen.
(2)  Die Kirchengemeinden wirken an der Finanzie-
rung der Kindergartengemeinschaft mit durch die
Aufbringung der notwendigen Eigenmittel gemäß der
Finanzsatzung des Kirchenkreises.

§ 16
Fachkonferenz

(1)  Der Leitungsausschuss beauftragt die Geschäfts-
führung, mindestens zweimal im Jahr zur Fachkonfe-
renz einzuladen.

Eingeladen werden die Leitungen der Tageseinrich-
tungen für Kinder sowie die Mitglieder des Leitungs-
ausschusses der Kindergartengemeinschaft.
(2)  Die Fachkonferenz sammelt, analysiert und be-
wertet Informationen über fachliche, politische und
kirchliche Entwicklungen.
(3)  Die Fachkonferenz berät den Leitungsausschuss
und gibt Empfehlungen zur pädagogisch-konzeptio-
nellen Arbeit und Qualitätsentwicklung in den Tages-
einrichtungen für Kinder.

IV. Zusammenarbeit
der Kindergartengemeinschaft

mit den Kirchengemeinden

§ 17
Zusammenarbeit

(1)  Die Kirchengemeinde steht in der Gemeinschaft
des Kirchenkreises und der Evangelischen Kirche von
Westfalen. Sie ist verpflichtet, deren Ordnungen ein-
zuhalten.
In diesem Zusammenhang wirken die Kirchengemein-
den in der Kindergartengemeinschaft mit durch:
a) die Entsendung von Presbyteriumsmitgliedern in

den Leitungsausschuss,
b) die Entsendung von Presbyteriumsmitgliedern

als Trägervertreter in den Rat der Tageseinrich-
tungen (§ 9a Absatz 6 KiBiz). Diese sind zugleich
die Gesprächspartner der Elternversammlung
und des Elternbeirates. Sie berichten der Ge-
schäftsführung über ihre Arbeit.

(2)  Die Kirchengemeinden arbeiten mit der Kinder-
gartengemeinschaft insbesondere bei folgenden Auf-
gabenstellungen zusammen:
a) der Gestaltung und Durchführung gemeinsamer

Gottesdienste,
b) der im Rahmen der Konzeption der Tagesein-

richtung für Kinder vorgesehenen regelmäßigen
religions- und gemeindepädagogischen Arbeit in
der Kindertageseinrichtung,

c) der Zusammenarbeit bei Gemeindefesten und
sonstigen gemeindlichen Veranstaltungen,

d) der im Rahmen der Konzeption der Tagesein-
richtung für Kinder vorgesehenen Öffentlich-
keitsarbeit,

e) der Gestaltung von Kontakten zu anderen ge-
meindlichen Gruppen (z. B. Eltern-Kind-Grup-
pen),

f) der Beteiligung von Gemeindevertreterinnen
oder Gemeindevertretern bei Veranstaltungen
der Tageseinrichtung (z. B. Basare, Feste und
Feiern),

g) der regelmäßigen Teilnahme der Leitung der Ta-
geseinrichtung für Kinder an den Dienstbespre-
chungen der Kirchengemeinde,

h) der regelmäßigen Einladung der Leitung der Ta-
geseinrichtung für Kinder zu den Sitzungen des
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Presbyteriums zwecks gegenseitiger Information
und Absprache.

(3)  Die Kindergartengemeinschaft beteiligt die jewei-
ligen Kirchengemeinden an folgenden grundsätzli-
chen Entscheidungen:
a) bei Änderungen der Einrichtungsstruktur sowie

bei Einstellung, Entlassung oder Umsetzung von
Einrichtungsleitungen ist das Einvernehmen mit
der jeweiligen Kirchengemeinde zu suchen.
Kommt eine einvernehmliche Entscheidung
nicht zustande, entscheidet der Kreissynodalvor-
stand endgültig,

b) bei der Einstellung, Entlassung und Umsetzung
von pädagogischen Fachkräften wird die jewei-
lige Kirchengemeinde informiert.

(4)  Ein Presbyterium kann verlangen, dass Angele-
genheiten der Tageseinrichtung für Kinder auf deren
Gebiet im Leitungsausschuss zeitnah verhandelt wer-
den.
Das Presbyterium ist berechtigt, für diese Beratung
aus seiner Mitte zwei Vertreterinnen oder Vertreter
sowie die Kindergartenleitung mit beratender Stimme
in den Leitungsausschuss zu entsenden.

V. Schlussbestimmungen

§ 18
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt nach Beschlussfassung der
Kreissynode und nach kirchenaufsichtlicher Geneh-
migung des Landeskirchenamtes mit ihrer Veröffent-
lichung im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen
Kirche von Westfalen in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Kindergartenge-
meinschaft vom 1. Januar 2009 (KABl. 2009 S. 128)
außer Kraft.

Herne, 13. Juni 2015
Evangelischer Kirchenkreis Herne

Der Kreissynodalvorstand
(L. S.) Rimkus Gülck

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des
Evangelischen Kirchenkreises Herne am 13. Juni 2015
gemäß Artikel 104 Absatz 3 Satz 2 der Kirchenord-
nung

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 10. August 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 271-3800

Änderung der Satzung
der Ev. Noah-Kirchengemeinde

Dortmund

Die Satzung der Evangelischen Noah-Kirchenge-
meinde Dortmund vom 18. April 2012 (KABl. 2012
S. 120) wird durch Beschluss des Presbyteriums vom
20. Mai 2015 wie folgt geändert:

§ 1
Änderung

§ 1 Absatz 3 wird ersatzlos gestrichen.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderung der Satzung tritt mit Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche
von Westfalen in Kraft.

Dortmund, 20. Mai 2015
Evangelische Noah-Kirchengemeinde

Dortmund
Das Presbyterium

(L. S.) Springer Raatz Gaßmann

Genehmigung
In Verbindung mit den Beschlüssen des Presbyteriums
der Evangelischen Noah-Kirchengemeinde Dortmund
vom 20. Mai 2015 und des Kreissynodalvorstandes
des Evangelischen Kirchenkreises Dortmund vom
25. Juni 2015

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 30. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 010.21-2517

Änderung der Satzung
der Ev. Kirchengemeinde 

Dortmund-Wickede

Die Satzung der Evangelischen Kirchengemeinde
Dortmund-Wickede vom 7. Dezember 2000 (KABl.
2001 S. 16) wird durch Beschluss des Presbyteriums
vom 4. Mai 2015 wie folgt geändert:

§ 1
Änderung

§ 3 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Westfalen – Nr. 8 vom 31. August 2015 197



§ 2
Inkrafttreten

Die Änderung der Satzung tritt mit Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt der Evangelischen Kirche
von Westfalen in Kraft.

Dortmund, 4. Mai 2015
Evangelische Kirchengemeinde

Dortmund-Wickede
Das Presbyterium

(L. S.) Diestelhorst Brasse Hagemann

Genehmigung
In Verbindung mit den Beschlüssen des Presbyteriums
der Evangelischen Kirchengemeinde Dortmund-Wi-
ckede vom 4. Mai 2015 und des Kreissynodalvorstan-
des des Evangelischen Kirchenkreises Dortmund vom
25. Juni 2015

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 30. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 010.21-2529

Änderung der Satzung
der Ev.-Luth. Emmaus-
Kirchengemeinde Hagen
vom 14. November 2011

§ 1
Änderung

Die Satzung der Ev.-Luth. Emmaus-Kirchengemeinde
Hagen vom 14. November 2011 (KABl. 2012 S. 35),
geändert am 25. August 2014 (KABl 2014 S. 361),
wird im § 2 wie folgt geändert:
Absatz 3 wird gestrichen.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderung wird im Kirchlichen Amtsblatt veröf-
fentlicht. Sie tritt mit der Veröffentlichung in Kraft.

Hagen, 23. März 2015
Ev.-Luth. Emmaus-Kirchengemeinde Hagen

Das Presbyterium
(L. S.) Dr. Weiling Klimke Böhme

Genehmigung
In Verbindung mit den Beschlüssen des Presbyteriums
der Evangelisch-Lutherischen Emmaus-Kirchenge-
meinde Hagen vom 23. März 2015 und des Kreissyn-

odalvorstandes des Evangelischen Kirchenkreises Ha-
gen vom 11. Juni 2015

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 4. August 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 010.21-3306

Änderung der Satzung
für die Ev.-Ref. Kirchengemeinde

Hilchenbach

Die Satzung für die Evangelisch-Reformierte Kir-
chengemeinde Hilchenbach vom 2. Dezember 1999
(KABl. 2000 S. 14) wird durch Beschluss des Presby-
teriums vom 19. März 2015 wie folgt geändert:

§ 1
Änderung

§ 1 wird gestrichen.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderung der Satzung tritt mit Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Hilchenbach, 19. März 2015
Evangelisch-Refeformierte Kirchengemeinde

Hilchenbach
Das Presbyterium

(L. S.) Scheckel Köppen Roth

Genehmigung
In Verbindung mit den Beschlüssen des Presbyteriums
der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Hil-
chenbach vom 19. März 2015 und des Kreissynodal-
vorstandes des Evangelischen Kirchenkreises Siegen
vom 23. April 2015

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 23. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Heinrich
Az.: 010.21-4810
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Änderung der Satzung
der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Klafeld

vom 14. Dezember 2007

Die Satzung der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Klafeld
vom 14. Dezember 2007 (KABl. 2008 S. 74) wird
durch Beschluss des Presbyteriums vom 23. März
2015 wie folgt geändert:

§ 1
Änderungen

§ 1 Absatz 3 wird gestrichen.
§ 1 Absatz 4 wird Absatz 3.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderung der Satzung tritt mit Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt der Ev. Kirche von Westfa-
len in Kraft.

Klafeld, 23. März 2015
Ev.-Ref. Kirchengemeinde Klafeld

Das Presbyterium
(L. S.) Dr. Klein Heinbach Groos

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss des Presbyteriums
der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Klafeld vom 23. März
2015 und dem Beschluss des Kreissynodalvorstandes
des Ev. Kirchenkreises Siegen vom 23. April 2015

kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 15. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Kupke
Az.: 010.21-4812

Urkunden

Errichtung
einer 18. Kreispfarrstelle

im Ev. Kirchenkreis Siegen

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Im Ev. Kirchenkreis Siegen wird eine 18. Kreispfarr-
stelle (Hospizarbeit und Palliativmedizin) errichtet.

§ 2
Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt nach Maßgabe
des Kirchengesetzes über die kreiskirchlichen Pfarr-
stellen in der Evangelischen Kirche von Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
1985 (KABl. S. 172).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. September 2015 in Kraft.

Bielefeld, 28. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.2-4800/18

Bestimmung des Stellenumfanges
der 1. Pfarrstelle der

Ev. Auferstehungskirchengemeinde
Hagen

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 1. Pfarrstelle der Ev. Auferstehungskirchenge-
meinde Hagen, Ev. Kirchenkreis Hagen, wird als
Pfarrstelle bestimmt, in der ausschließlich einge-
schränkter pfarramtlicher Dienst (75 %) wahrgenom-
men wird.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. 1953 S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. September 2015 in Kraft.

Bielefeld, 28. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-3330/01
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Bestimmung des Stellenumfanges
der 1. Pfarrstelle der

Ev.-Luth. Friedenskirchengemeinde
Hagen

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Friedenskirchenge-
meinde Hagen, Ev. Kirchenkreis Hagen, wird als
Pfarrstelle bestimmt, in der ausschließlich einge-
schränkter pfarramtlicher Dienst (50 %) wahrgenom-
men wird.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. September 2015 in Kraft.

Bielefeld, 28. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-3307/01

Bestimmung des Stellenumfanges
der 1. Pfarrstelle der

Ev. Kirchengemeinde Lippstadt

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 1. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Lippstadt,
Ev. Kirchenkreis Soest, wird als Pfarrstelle bestimmt,
in der ausschließlich eingeschränkter pfarramtlicher
Dienst (75 %) wahrgenommen wird.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. September 2015 in Kraft.

Bielefeld, 28. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-4908/01

Bestimmung des Stellenumfanges
der 3. Pfarrstelle der

Ev. Kirchengemeinde Lippstadt

Gemäß Artikel 12 Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche von Westfalen wird nach Anhörung der Betei-
ligten Folgendes festgesetzt:

§ 1
Die 3. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Lippstadt,
Ev. Kirchenkreis Soest, wird in der Zeit vom 1. Sep-
tember 2015 bis zum 31. August 2016 als Pfarrstelle
bestimmt, in der ausschließlich eingeschränkter pfarr-
amtlicher Dienst (50 %) wahrgenommen wird.

§ 2
Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe des Kirchenge-
setzes über die Gemeindepfarrstellen in der Evange-
lischen Kirche von Westfalen vom 29. Mai 1953
(KABl. S. 43).

§ 3
Die Urkunde tritt am 1. September 2015 in Kraft.

Bielefeld, 28. Juli 2015
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Wallmann
Az.: 302.1-4908/03
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Bekanntmachungen

Zurückweisung von Einsprüchen
gegen Festsetzungen

des besonderen Kirchgelds
für Veranlagungszeiträume ab 2001

Gemeinsame
Kirchensteuerstelle
beim Landeskirchenamt

Bielefeld, 31.08.2015

Az.: 951.5

Auf Grund
- des § 13 Nr. 1 Kirchensteuerordnung (KiStO), § 8

Absatz 1 Kirchensteuergesetz Nordrhein-Westfa-
len (KiStG NRW) in Verbindung mit § 367 Ab-
satz 2b und § 172 Absatz 3 der Abgabenordnung
(AO)
sowie

- des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts
vom 28. Oktober 2010 – 2 BvR 591/06, 2 BvR
1689/09, 2 BvR 2698/09, 2 BvR 2715/09, 2 BvR
148/10, 2 BvR 816/10 – (BVerfGE 19, 268 und
BFH/NV 2011, 181)

ergeht folgende Allgemeinverfügung:
Am 31. August 2015 anhängige Einsprüche gegen
Festsetzungen der Kirchensteuer für Veranlagungs-
zeiträume ab 2001 werden hiermit zurückgewiesen,
soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, das
besondere Kirchgeld verstoße gegen das Grundgesetz.
Entsprechendes gilt für am 31. August 2015 anhängi-
ge, außerhalb eines Einspruchs- oder Klageverfahrens
gestellte Anträge auf Aufhebung oder Änderung einer
Festsetzung des besonderen Kirchgelds für Veranla-
gungszeiträume ab 2001.

Aufsichtsratmitglieder
der Aufbaugemeinschaft Espelkamp

Landeskirchenamt Bielefeld, 12.08.2015
Az.: 806.512/01

Der Aufsichtsrat der Aufbaugemeinschaft Espelkamp
GmbH setzt sich mit Wirkung vom 18. Juni 2015 wie
folgt zusammen:
Sigrid Koeppinghoff (Vorsitzende),
Ministerialdirigentin im Ministerium für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW,
Düsseldorf
Klaus Winterhoff (stellv. Vorsitzender),
Vizepräsident der Ev. Kirche von Westfalen, Bielefeld
Thomas Bringmann,
Ltd. Ministerialrat im Finanzministerium des Landes
NRW, Düsseldorf

Dr. Thomas Heinrich,
Landeskirchenrat der Ev. Kirche von Westfalen, Bie-
lefeld
Tilman Henke,
Vorstandsmitglied des Ev. Werks für Diakonie und
Entwicklung e. V., Berlin
Karl Jasper,
Ltd. Ministerialrat im Ministerium für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW,
Düsseldorf

Aufbaugemeinschaft Espelkamp
Im Walde 1

32339 Espelkamp
Die Geschäftsführung

Schmidt

Personalnachrichten

Ordinationen
Pfarrerin Kathrin Klagges am 21. Juni 2015 in Soest;
Pfarrer Richard Zastrow am 18. Januar 2015 in Dül-
men.

Berufungen
Pfarrerin Anke Blotevogel zur Pfarrerin der 5. Kreis-
pfarrstelle des Ev. Kirchenkreises Tecklenburg;
Pfarrerin Kerstin Duchow zur Pfarrerin der 7. Kreis-
pfarrstelle des Ev. Kirchenkreises Unna;
Pfarrer Oliver Günther zum Pfarrer der Ev.-Ref. Kir-
chengemeinde Oberholzklau, 1. Pfarrstelle, Ev. Kir-
chenkreis Siegen;
Pfarrer Manuel Janz zum Pfarrer der Ev. Kirchenge-
meinde Deilinghofen, 1. Pfarrstelle, Ev. Kirchenkreis
Iserlohn;
Pfarrerin Katja Jochum zur Pfarrerin der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme, 2. Pfarrstel-
le, Ev. Kirchenkreis Vlotho.

Beurlaubungen
Pfarrer Martin Braukmann, 1. Pfarrstelle der Ev. Kir-
chengemeinde Oberfischbach, Ev. Kirchenkreis Sie-
gen, infolge Übernahme eines Dienstes als Pfarrer der
Ev. Kirchengemeinden Egringen-Mappach/Maugen-
hard-Wintersweiler, Ev. Landeskirche in Baden, für
die Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2021
(§ 70 PfDG.EKD);
Pfarrerin Corinna Hirschberg, landeskirchliche
Pfarrstelle des Ev. Studierendenpfarramtes Bielefeld,
infolge Übernahme eines Dienstes als Bundesstudie-
rendenpfarrerin des Verbandes der Evangelischen
Studierendengemeinde in Deutschland bei der Ar-
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beitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der
Bundesrepublik Deutschland e. V. für die Zeit vom
1. September 2015 bis 31. August 2021 (§ 70
PfDG.EKD).

Ruhestand
Pfarrer Christoph Diestelhorst, 2. Pfarrstelle, Ev. Kir-
chengemeinde Dortmund-Wickede, Ev. Kirchenkreis
Dortmund, zum 1. Oktober 2015;
Pfarrer Thomas Genetzky, 17. Kreispfarrstelle, Ev.
Kirchenkreis Bielefeld, zum 1. Oktober 2015;
Pfarrer Hans-Jürgen Gerdt-Tacke, Ev.-Luth. Apos-
tel-Kirchengemeinde Bielefeld, Ev. Kirchenkreis Bie-
lefeld, zum 1. Oktober 2015;
Pfarrerin Martina Gottschling, Ev. Kirchenkreis
Tecklenburg, zum 1. Oktober 2015;
Pfarrerin Heidi Häußler, Ev. Kirchenkreis Dortmund,
zum 1. September 2015;
Pfarrer Werner Kenkel, Ev. Kirchengemeinde Ober-
brügge, 1. Pfarrstelle, Ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-
Plettenberg, zum 1. Oktober 2015;
Pfarrer Martin Marczinowski, Ev. Kirchengemeinde
Herbede, 1. Pfarrstelle, Ev. Kirchenkreis Hattingen-
Witten, zum 1. Oktober 2015;
Pfarrer Johannes Schildmann, 6. Kreispfarrstelle, Ev.
Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten, zum 1. Ok-
tober 2015;
Pfarrer Wolfgang Schwabe, Ev. Kirchenkreis Bo-
chum, zum 1. Oktober 2015.

Todesfälle
Pfarrer i. R. Michael Gertges, zuletzt Pfarrer des Ev.
Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, am 2. Au-
gust 2015 im Alter von 69 Jahren;
Pfarrer i. R. Walter Seroka, zuletzt Pfarrer der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde Enger, Ev. Kirchenkreis Her-
ford, am 4. Juli 2015 im Alter von 91 Jahren.

Stellenangebote

Pfarrstellen

Evangelische Kirche von Westfalen

Kreispfarrstellen
Besetzung durch Wahl des Kirchenkreises:
18. Kreispfarrstelle (Hospizarbeit und Palliativmedi-
zin), Ev. Kirchenkreis Siegen, zum 1. September 2015
(Dienstumfang 100 %).

Bewerbungen sind an den Superintendenten des Ev.
Kirchenkreises Siegen zu richten.
Das Landeskirchenamt macht bei folgender Kreis-
pfarrstelle von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch:
1. Kreispfarrstelle (Ev. Religionslehre an Schulen),
Ev. Kirchenkreis Schwelm, zum 1. September 2015
(Pfarrstelle, in der auch eingeschränkter pfarramtli-
cher Dienst wahrgenommen werden kann).
Bewerbungen sind über den Superintendenten des Ev.
Kirchenkreises Schwelm an das Landeskirchenamt,
Postfach 10 10 51, 33510 Bielefeld, zu richten.

Gemeindepfarrstellen
Kirchengemeinden mit Luthers Katechismus
Besetzung durch Gemeindewahl:
4. Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heepen,
Ev. Kirchenkreis Bielefeld, zum 1. Januar 2016
(Dienstumfang 100 %);
2. Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Lünen, Ev.
Kirchenkreis Dortmund, zum 1. September 2015
(Dienstumfang 100 %);
1. Pfarrstelle der Ev. Auferstehungskirchengemeinde
Hagen, Ev. Kirchenkreis Hagen, zum 1. September
2015 (Dienstumfang 75 %).
Bewerbungen sind über die Superintendentin/den Su-
perintendenten des jeweiligen Kirchenkreises an die
Presbyterien zu richten.
Das Landeskirchenamt macht bei folgender Ge-
meindepfarrstelle von seinem Vorschlagsrecht Ge-
brauch:
1. Pfarrstelle der Ev.-Luth. St.-Simeonis-Kirchenge-
meinde Minden, Ev. Kirchenkreis Minden, zum 1. Mai
2016 (Dienstumfang 100 %).
Bewerbungen sind über den Superintendenten des Ev.
Kirchenkreises Minden an das Landeskirchenamt,
Postfach 10 10 51, 33510 Bielefeld, zu richten.

Evangelische Kirche in Deutschland

Auslandsdienst in Jerusalem/Israel
Für den Auslandspfarrdienst mit Dienstsitz in Jerusa-
lem sucht die Kaiserin Auguste Victoria-Stiftung ins-
besondere für die Leitung des Studienprogramms
„Studium in Israel“ zum 1. Februar 2016 oder zum
danach nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von
zunächst sechs Jahren

eine Studienleiterin/
einen Studienleiter/

ein Studienleiterehepaar.
Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt auf der wissen-
schaftlichen und pastoralen Arbeit mit Studierenden
der Theologie sowie mit jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern und Pfarrerinnen und Pfarrern
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in Fortbildung. Dabei steht die interreligiöse Begeg-
nung, speziell das christlich-jüdische Gespräch, im
Zentrum; hinzu kommen biblische Archäologie und
Landeskunde.

Der/Dem Stelleninhaber/in obliegt

- die Leitung des Studienprogramms von „Studium
in Israel“ an der Hebräischen Universität (inkl. Be-
gleitprogramm) sowie der dazugehörigen Fortbil-
dungsarbeit,

- die Mitwirkung an Seminaren des Deutschen
Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaf-
ten des Heiligen Landes (DEI) (15 % Stellenan-
teil),

- die Kontaktpflege zu christlichen, jüdischen und
muslimischen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern und einschlägigen Institutionen,

- die Mitwirkung an der pastoralen Arbeit im Rah-
men von „Evangelisch in Jerusalem“.

Gesucht wird eine Pfarrerin/ein Pfarrer/ein Pfarrer-
ehepaar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer
der Gliedkirchen der EKD und ausgewiesener akade-
mischer Qualifikation (in der Regel Promotion oder
auch Habilitation). Unerlässlich sind sehr gute Kennt-
nisse des Neuhebräischen (Ivrith) sowie gute Eng-
lischkenntnisse und Vertrautheit mit dem christlich-
jüdischen Gespräch. Wünschenswert sind darüber hin-
aus Lehrerfahrungen an einer Hochschule und Kon-
takte zu einer der Theologischen Fakultäten in
Deutschland.
Die Dienstaufsicht liegt beim Propst in Jerusalem; die
fachliche Begleitung nimmt „Studium in Israel“ wahr.
Die Besoldung richtet sich nach den Bestimmungen
der EKD.
Die Ausschreibungsunterlagen und ausführliche In-
formationen finden Sie unter www.ekd.de/internatio-
nal/auslandsdienst/stellenausschreibungen.php; bitte
geben Sie dazu die Kennziffer 2071 an. Über das Stu-
dienprogramm informiert www.studium-in-israel.de.
Für weitere Informationen stehen Ihnen zur Verfü-
gung:
Oberkirchenrat Martin Pühn
Tel.: 0511 2796-234
E-Mail: martin.puehn@ekd.de
Frau Schimmel
Tel.: 0511 2796-105
E-Mail: susanne.schimmel@ekd.de
oder speziell zum Studienprogramm auch der Vorsit-
zende des Arbeitskreises:
Prof. Dr. Bernd Schröder
Tel.: 0551 39-7119
E-Mail: bernd.schroeder@studium-in-israel.de
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Septem-
ber 2015 an:

Kaiserin Auguste Victoria-Stiftung
Geschäftsführung
c/o Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover

Berichtigungen

Änderung der Finanzsatzung
des Ev. Kirchenkreises Hagen

Die Änderung der Finanzsatzung des Evangelischen
Kirchenkreises Hagen vom 23. November 2012
(KABl. 2013 S. 215) lautet richtig wie folgt:

§ 1
Änderung

Die Finanzsatzung des Evangelischen Kirchenkreises
Hagen vom 11. Juni 2008 (KABl. 2008 S. 179) wird
in der Überschrift und den §§ 1 Satz 2, 7 Absatz 2
und 11 Satz 1 geändert und wie folgt neu gefasst:
1. Die Überschrift lautet:

„Satzung des Ev. Kirchenkreises Hagen nach den
Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes“

2. § 1
Kirchensteuerverteilung
Satz 2:
„Von der Zuweisung werden entsprechend dem
von der Kreissynode im Rahmen des beschlosse-
nen Haushaltsplanes anerkannten Bedarfs abgezo-
gen (Vorwegabzug)
- die Finanzzuweisung für die Diakonie Mark-

Ruhr gGmbH,
- die Finanzzuweisung für das gemeinsame

Kreiskirchenamt Hagen, Hattingen-Witten,
Schwelm,

- für die Pfarrbesoldung die Mittel gemäß § 3
dieser Satzung einschließlich der Aufwendun-
gen für Beihilfen,

- für die Rücklagen die Mittel gemäß § 5 dieser
Satzung.“

3. § 7
Finanzausschuss
Absatz 2:
„Der Finanzausschuss besteht aus neun Mitglie-
dern, davon höchstens drei Pfarrerinnen oder Pfar-
rer. Die Mitglieder werden von der Kreissynode für
die Dauer ihrer Amtszeit gewählt. Scheidet ein
Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so wählt die
Kreissynode für den Rest der Amtszeit eine Nach-
folgerin oder einen Nachfolger. Für jedes Mitglied
wird eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter
gewählt. Die Kreissynode bestimmt die Vorsitzen-
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de oder den Vorsitzenden, sie oder er muss Mit-
glied der Kreissynode sein.
Die Kirchengemeinden einer Region schlagen
mindestens zwei Kandidatinnen oder Kandidaten
zur Wahl für die Region vor.
Folgende Kirchengemeinden bilden eine Region:
1. Region Haspe

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Haspe
2. Region Herdecke

Ev. Kirchengemeinde Ende
Ev. Kirchengemeinde Herdecke

3. Region Mitte
Ev.-Ref. Kirchengemeinde Hagen
Ev.-Luth. Pauluskirchengemeinde
Ev.-Luth. Stadtkirchengemeinde Hagen

4. Region Nord
Ev. Jakobuskirchengemeinde Hagen
Ev. Melanchthon-Kirchengemeinde Hagen
Ev. Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde
Ev. Kirchengemeinde Vorhalle

5. Region Ost
Ev.-Luth. Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde
Ev.-Luth. Emmauskirchengemeinde
Ev.-Luth. Friedenskirchengemeinde
Ev.-Luth. Matthäuskirchengemeinde

6. Region Süd
Ev. Jakobus-Kirchengemeinde Breckerfeld
Ev.-Luth. Christuskirchengemeinde
Ev. Auferstehungskirchengemeinde Hagen

7. Region Wetter
Ev. Kirchengemeinde Volmarstein
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wetter (Ruhr)
Ev.-Ref. Kirchengemeinde Wetter-Freiheit

Gewählt ist die oder der Vorgeschlagene einer Re-
gion mit der jeweils höchsten Stimmenzahl. Stell-
vertreterin oder Stellvertreter einer Region ist die
oder der Vorgeschlagene mit der zweithöchsten
Stimmenzahl.
Die weiteren Mitglieder werden unmittelbar von
der Kreissynode, auf Vorschlag des Nominie-
rungsausschusses, gewählt. Mindestens ein Mit-
glied davon muss aus dem Bereich der Ämter und
Einrichtungen des Kirchenkreises sein.
Die Leiterin oder der Leiter des gemeinsamen
Kreiskirchenamtes nimmt mit beratender Stimme
an den Sitzungen des Finanzausschusses teil.“

4. § 11
Inkrafttreten
Satz 1:
„Diese Satzung tritt nach der Genehmigung durch
das Landeskirchenamt und der Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.“

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderung der Finanzsatzung wird im Kirchlichen
Amtsblatt veröffentlicht. Sie tritt mit der Veröffentli-
chung in Kraft.

Hagen, 23. November 2012
Evangelischer Kirchenkreis Hagen

Der Kreissynodalvorstand
(L. S.) Schmidt Schnittker

Genehmigung
In Verbindung mit dem Beschluss der Kreissynode des
Evangelischen Kirchenkreises Hagen vom 23. No-
vember 2012 kirchenaufsichtlich genehmigt.

Bielefeld, 25. September 2013
Evangelische Kirche von Westfalen

Das Landeskirchenamt
In Vertretung

(L. S.) Dr. Conring
Az.: 010.21-3300

Rezensionen

Die Buchbesprechungen werden allein von den jewei-
ligen Rezensenten verantwortet.

Peter Gola, Yvette Reif:
„Praxisfälle Datenschutzrecht.

Juristische Sachverhalte prüfen,
bewerten und lösen“

Rezensent: Reinhold Huget
DATAKONTEXT, Frechen 2013, 179 Seiten, Hard-
cover, 39,95 €, ISBN 978-3-89577-661-8
Für alle Personen, die sich neu mit der Materie des
Datenschutzrechts zu befassen haben, stellt die Um-
setzung der Datenschutzvorschriften in die Praxis der
Dienststelle eine große Hürde dar. Es beginnt damit,
dass aus der Vielzahl der allgemeinen und speziellen
Datenschutznormen die jeweils maßgebende Rege-
lung zu finden ist. Die Datenschutzvorschriften bieten
dann häufig keine konkreten Aussagen darüber, wie
der vielleicht aktuell vorliegende Sachverhalt sich lö-
sen lässt. Stattdessen findet man im Gesetz unbe-
stimmte Rechtsbegriffe, die zu einer eigenständigen
Bewertung zwingen. Grundsätze wie Zweckbindung,
Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitsprinzip
bedürfen der Interpretation für den konkreten Einzel-
fall.
Prof. Dr. Peter Gola, ein ausgewiesener Experte auf
dem Gebiet des staatlichen Datenschutzrechts, sowie
Rechtsanwältin Yvette Reif, stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Gesellschaft für Datenschutz und
Datensicherheit e. V., haben die notwendigen Kennt-
nisse zur Bewältigung dieser großen Aufgabe zusam-
mengestellt. Damit die juristischen Regeln einen Pra-
xisbezug erhalten, erläutern die Autoren anhand von
24 Fallbeispielen die Vorgehensweise bei der Prüfung
rechtlicher Sachverhalte. Dabei ist aus kirchlicher
Sicht zu berücksichtigen, dass die Fälle sich auf Sach-
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verhalte der privaten Wirtschaft beziehen und neben
datenschutzrechtlichen Spezialvorschriften die Rege-
lungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu-
grunde gelegt werden. Die Lösungsskizzen einiger
Fälle sind auf den kirchlichen und diakonischen Be-
reich übertragbar, so z. B. „‚Personalia‘ in der Werks-
zeitung, das Auskunftsbegehren des ausgeschiedenen
Mitarbeiters, die Online-Bewerbung, der Verlust eines
Laptops, ein Personalinformationssystem für den Be-
triebsrat, die heimliche Mithörerin, der Zugriff auf den
PC des Mitarbeiters, der unliebsame Datenschutzbe-
auftragte, Personalarbeit in Zeiten des Web 2.0“.
Das Werk stellt eine gute Grundlage dafür dar, wie
sich juristische Sachverhalte Schritt für Schritt prüfen,
bewerten und lösen lassen. Die mit praktischen Fragen
befassten Personen (örtlich Beauftragte und Betriebs-
beauftragte für den Datenschutz, Mitglieder von Mit-
arbeitervertretungen, Verantwortliche) müssen beim
Studium der Fälle berücksichtigen, dass die Sachver-
halte im kirchlichen Bereich nicht mit dem BDSG,
sondern mit dem zu einem großen Teil inhaltsgleichen
Normen des kirchlichen Datenschutzrechts bzw. des
kirchlichen Mitarbeitervertretungsrechts zu lösen
sind.

Axel Esser, Martin Wolmerath:
„Mobbing und psychische Gewalt.

Der Ratgeber für Betroffene
und ihre Interessenvertretung“

Rezensent: Reinhold Huget
Bund-Verlag, Frankfurt am Main 2015, 9., völlig über-
arbeitete und aktualisierte Auflage, 368 Seiten, karto-
niert, 19,90 €, ISBN 978-3-7663-6330-5
In der beruflichen Zusammenarbeit von Menschen
gibt es immer wieder Beispiele dafür, dass Mitarbei-
tende und/oder Vorgesetzte eine Kollegin bzw. einen
Kollegen am Arbeitsplatz terrorisieren bzw. ihr oder
ihm das Leben schwer machen. Dabei ist es in der täg-
lichen Praxis oft schwierig festzustellen, bis zu wel-
cher Grenze es sich um einen schwelenden Konflikt
handelt und ab wann das Mobbing tatsächlich beginnt.
Auch im kirchlichen und diakonischen Bereich ist
Mobbing und sexuelle Belästigung ein Thema. Zahl-
reiche Führungskräfte und Mitglieder von Mitarbei-
tervertretungen bemühen sich oft mit großem Enga-
gement, den Teufelskreis von Mobbing, schlechten
Arbeitsergebnissen und hohen Ausfallzeiten zu durch-
brechen. Dabei fehlt ihnen häufig das erforderliche
Fachwissen.
Die Autoren, Dr. Axel Esser, Diplompsychologe, und
Dr. Martin Wolmerath, Rechtsanwalt, haben sich seit
fast 20 Jahren mit dem Thema „Mobbing und psychi-
sche Gewalt“ beschäftigt. Anfang 1997 erschien die
erste Auflage ihres Ratgebers, der kontinuierlich über
die Jahre hinweg weiterentwickelt wurde. Neue The-
men wurden aufgenommen, z. B. die „Belästigung“,
zu der das AGG eine Rechtsgrundlage enthält, sowie
das „Betriebliche Eingliederungsmanagement“. Ne-
ben einer ausführlichen Beschreibung, was unter
Mobbing zu verstehen ist, welche Ursachen dem Gan-
zen zugrunde liegen und welche Auswirkungen es auf

die Betroffenen, die Mitarbeitenden und das Betriebs-
klima hat, werden in besonderen Kapiteln die Hand-
lungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenver-
tretung sowie die Beratung und Unterstützung durch
„betriebliche Ersthelfer“, das sinnvolle Vorgehen der
betroffenen Personen und die rechtliche Seite ausführ-
lich beschrieben. Zu allen Fragestellungen gibt es vie-
le praxisnahe Hinweise, wie in der Dienststelle dem
Mobbing durch Gespräche und andere außergerichtli-
che Mittel begegnet werden kann, ohne dass sofort
Maßnahmen im Wege einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung beantragt werden müssen.
Aus Sicht der Autoren ist die betriebliche Interessen-
vertretung ein wichtiger Akteur, um einerseits auf-
zuklären und ggf. die Einrichtung eines Frühwarn-
systems zu initiieren oder andererseits auf die Sensi-
bilisierung und Qualifizierung der Vorgesetzten
hinzuwirken und Konzepte gegen das Mobbing zu un-
terstützen.
Für die kirchlichen Mitarbeitervertretungen stellt das
Werk eine höchst informative Lektüre dar, die auch
bei Dienst- und Fachvorgesetzten einen festen Platz
im Bücherregal finden sollte.

Falk Wagner:
„Christentum in der Moderne.

Ausgewählte Aufsätze“
Herausgegeben von Jörg Dierken

und Christian Polke
Rezensent: Dr. Dirk Fleischer

Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2014, VIII und
533 Seiten, fadengeheftete Broschur, 59 €, ISBN
978-3-16-151953-6
Zweifelsohne gehört Falk Wagner (1939–1998), der
zunächst in München und dann in Wien Systematische
Theologie lehrte, zu den bedeutendsten deutschspra-
chigen Theologen des 20. Jahrhunderts, dessen Denk-
ansatz maßgeblich von der spekulativen Theologie –
neben Fichte muss hier vor allem Hegel genannt wer-
den – beeinflusst wurde. War Wagner in seiner Mün-
chener Zeit noch ein Denker, der glaubte, die „ Theo-
logie als rationale Rede von Gott als dem Absoluten
unabhängig vom religiösen Subjekt und seinem Be-
wusstsein begründen zu können“ (S. 2), vollzog er in
Wien (ab 1989) eine historisch-empirische Wende, die
auf die Beschäftigung mit der bekannten Religions-
kritik von Günter Dux zurückgeführt werden kann.
Nun treten das religiöse Subjekt und sein Bewusstsein
zunehmend in den Mittelpunkt seines Denkens. Seine
Theorie entwickelt sich dabei weiter in eine „anerken-
nungstheoretische Form der Religionstheologie“
(S. 2). Der im spekulativen Denken Gottes verortete
Begründungszusammenhang der theologischen The-
oriebildung ist demgegenüber nicht mehr plausibel.
Dieser Plausibilitätsverlust zeigt sich in einer Ent-
theologisierung von Wagners Denken. Zugleich ge-
winnt der Religionsbegriff – auch durch die Einbezie-
hung soziologischer Aspekte – deutlich an Profil.
Die im vorliegenden Sammelband abgedruckten
21 Aufsätze von Wagner dokumentieren prägnant die-
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sen Weg von einer spekulativ-theologischen Ausei-
nandersetzung mit dem Religionsthema hin zu einer
soziologisch ausgerichteten Theoriebildung. Die Auf-
sätze sind drei Abteilungen zugeordnet. Die erste Ab-
teilung bietet sozialethische Arbeiten Wagners, die
zweite Studien zur neuzeitlichen Theologiegeschich-
te, und die dritte behandelt Fragen zur Dogmatik. In
den abgedruckten Beiträgen zeigt sich jedoch nicht nur
die Veränderung seiner theologischen Reflexionsar-
beit, sondern sie lassen auch die Kontinuitäten in sei-
nem Denken, die vor allem in seiner durch die Ethik
bestimmten Sicht des Christentums bestehen, erken-
nen.
Dem ersten Aufsatz Sozialethik als Theorie des Geis-
tes (1975) kommt gleichsam für das Denken von Wag-
ner eine programmatische Bedeutung zu. Am Beispiel
der Mitbestimmungsgesetze verdeutlicht er, dass die
„Theorie der Sozialethik als vollzogene Pneumatolo-
gie“ (S. 46) verstanden werden muss. Denn: „Erst mit
der Pneumatologie nimmt die Theologie die Gestalt
einer Theorie der gegenwärtigen Wirklichkeit an“
(S. 46). Der zweite Beitrag Der Geist neuzeitlicher
Subjektivität – Realisator oder Konkurrent der christ-
lichen Freiheit zeigt in lesenswerter Weise auf, dass
der Freiheitsdiskurs das gemeinsame Bindeglied von
Reformation, Aufklärung und Moderne ist. Auch der
bekannte Aufsatz Theologische Gleichschaltung – Zur
Christologie bei Karl Barth, der bekanntlich als Ab-
rechnung mit der Theologie Barths verstanden wird,
ist in dem Band mit abgedruckt. Besonders eindrucks-
voll sind die Aufsätze, die im dritten Abschnitt zu-
sammengefasst sind. Sie beschäftigen sich u. a. mit der
Christologie, der Wirklichkeit Gottes als Geist, der für
Wagners Denken besonders wichtigen Trinitätslehre
oder dem Schriftprinzip. Im Beitrag zum Schriftprin-
zip betont Wagner, dass der mit dem Schriftprinzip
verbundene Autoritätsanspruch sich unter den Bedin-
gungen der modernen Vernunft „nicht länger unge-
brochen aufrechterhalten“ lässt (S. 487). Dies führt ihn
zur Unterscheidung zwischen dem historischen An-
fang und dem systematischen Grund des Christen-
tums, der von der systematischen Theologie entfaltet
werden muss.
Die Bemerkungen mögen genügen, um den Reichtum
der Gedanken, die in dem Sammelband enthalten sind,
anzudeuten. Die einzelnen Studien setzen zweifelsoh-
ne auch heute noch neue Impulse für die zukünftige
theologische Theoriebildung. Ein lesenswertes Buch.

Wolfgang Huber, Torsten Meireis,
Hans-Richard Reuter (Hrsg.):

„Handbuch der Evangelischen Ethik“
Rezensent: Dr. Dirk Fleischer

Verlag C. H. Beck, München 2015, 736 Seiten, in Lei-
nen, 34 €, ISBN 978-3-406-66660-5
Bekanntlich wurde in den 1970er-Jahren noch die wis-
senschaftsoptimistische Auffassung vertreten (z. B.
von dem Philosophen Walter Schulz), dass ethische
Fragestellungen zukünftig verstärkt von den Wissen-
schaften wie der Verhaltensforschung, der Psycholo-

gie oder den Sozialwissenschaften beantwortet wer-
den und die Ethik zunehmend an Bedeutung verlieren
wird. Diese Auffassung ist heute obsolet. Stattdessen
kann man heute geradezu von einem „Ethik-Boom“
(S. 11) in unserer Gesellschaft sprechen. Die Gründe
für diesen Boom sind vielfältig: Das Unbehagen an der
wissenschaftlich-technischen Entwicklung mit ihren
Risiken, die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die
Individualisierung des Lebens und die Pluralisierung
der Sinnangebote, die „Säkularisierung“ sowie die
Globalisierung mit ihrer Internationalisierung der Gü-
ter- und Kapitalmärkte. Diese Situation legt es nahe,
eine grundlegende Bestandsaufnahme und grundsätz-
liche Reflexion der protestantischen Ethik in ihren un-
terschiedlichen Traditionen vorzunehmen. Die leistet
jetzt, nachdem lange Zeit keine umfassende Gesamt-
darstellung der protestantischen Ethik mehr erschie-
nen ist, das neue Handbuch der Evangelischen Ethik
in überzeugender Weise.

Das Handbuch der Ethik gliedert sich in zehn Kapitel,
die jeweils von ausgewiesenen evangelischen Fach-
leuten verfasst wurden: Grundlagen und Methoden der
Ethik von Hans-Richard Reuter, Rechtsethik von
Wolfgang Huber, Politische Ethik von Reiner Anselm,
Ethik des Sozialen von Torsten Meireis, Wirtschafts-
ethik von Traugott Jähnichen, Ethik der Kultur von
Petra Bahr, Ethik der Lebensformen von Frank Surall,
Bioethik des Menschen von Peter Dabrock, Bioethik
nichtmenschlicher Lebensformen von Ulrich H. J.
Körtner und Umweltethik von Elisabeth Gräb-
Schmidt. Alle Kapitel orientieren sich an einem vor-
gegebenen Gliederungsschema: 1. Definitorische
Bestimmung und einleitender Überblick, 2. Problem-
geschichte, Theorieansätze und Grundbegriffe,
3. Problemfelder und 4. Literatur. Die einzelnen Bei-
träge bewegen sich dabei stets auf dem aktuellen Stand
der wissenschaftlichen Diskussion und sind dabei im-
mer im Gespräch mit der Philosophie (Kulturwissen-
schaften), der Rechtswissenschaft sowie den Sozial-
und den Naturwissenschaften. Sie sind durchgängig
auf einem hohen sprachlichen Niveau verfasst.

Zu den lesenswertesten Beiträgen zählt der von Tors-
ten Meireis zur Ethik des Sozialen. Prägnant entwi-
ckelt der Verfasser die normativen Prinzipien einer
Ethik des Sozialen. Dazu zählen u. a. die Freiheit, die
Gleichheit, die Solidarität und die soziale Gerechtig-
keit. Vor diesem Hintergrund entfaltet er dann die pro-
testantische Konzeption der Gerechtigkeit, wobei er
vor allem schöpfungstheologisch und mit dem Gebot
der Nächstenliebe argumentiert. Zu Recht betont er in
diesem Zusammenhang, dass „Gottes gnädiges, barm-
herziges und rechtfertigendes Befreiungshandeln in
christlicher Perspektive grundlegend“ ist für die
„Konstitution der Moralität“. Daher „spielt die Idee
der Freiheit in der christlichen Ethik eine zentrale Rol-
le“ (S. 303). Der Artikel schließt mit einer Erläuterung
der Anwendungsfelder der Ethik des Sozialen: „Ar-
beit, Armut und Reichtum“, „Bildung und Befähi-
gung“ sowie „Wertschätzung und Diskriminierung“
(S. 266).
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Der zu besprechende Band zeichnet sich sowohl durch
die immanente Logik der ihm enthaltenen Aussagen
als auch durch eine umsichtige Durchdringung des
vielschichtigen Stoffes aus. Besonders erwähnenswert
sind auch die umfangreichen Literaturhinweise. Den
drei Herausgebern ist ein kluges Buch gelungen, das
wichtige Denkanstöße für zukünftige Diskussionen
enthält. Die Theologie hat mit dem Handbuch ein neu-
es Standardwerk.

Rainer Hermann:
„Endstation Islamischer Staat?

Staatsversagen und Religionskrieg
in der arabischen Welt“

Rezensent: Gerhard Duncker
Deutscher Taschenbuch Verlag 2015; ISBN
978-3-423-34861-4
Es gibt keinen Frühling in der arabischen Welt, nur
Krieg, Zerstörung, Vertreibung und eine „epochale
Umwälzung“ (S. 8) mit sehr unsicherem Ausgang.
Sehr eindrucksvoll belegt Rainer Hermann diese The-
se in seinem soeben erschienenen Buch. Der Autor
weiß, wovon er schreibt. Er ist Islamwissenschaftler
und Diplomvolkswirt, Mitglied der Redaktion der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und berichtet seit
1996 aus der Türkei und der arabischen Welt.
„Staatsversagen“ und „Staatsverfall“ sind die zentra-
len Begriffe, mit denen der Autor die Zustände in Sy-
rien und im Irak seit der amerikanischen Invasion im
Irak und des Sturzes von Saddam Hussein im Jahre
2003 beschreibt.
Seit gut zehn Jahren zerfällt die Herrschaft der nah-
östlichen Eliten, kommt die Balance zwischen Sunni-
ten und Schiiten, sprich zwischen Saudi-Arabien und
Iran, mehr und mehr aus dem Gleichgewicht. Wo heu-
te sunnitische Extremisten wie der „Islamische Staat“
(IS) herrschen, steht die Scharia anstelle des Völker-

rechts (S. 34), werden alle Minderheiten, seien es
Christen oder Jesiden, ausgelöscht und Kulturgüter
der Menschheit zerstört.
Der IS kann aber nicht jeweils ein Drittel des Territo-
riums Syriens und des Iraks beherrschen ohne einen
gewissen Rückhalt in der Bevölkerung. So liegt der
Basissold für die IS-Kämpfer erheblich über dem der
regulären Truppen. Der IS ist somit ein attraktiver Ar-
beitgeber, der darüber hinaus etwa Benzin und Nah-
rungsmittel für die Bevölkerung subventioniert, Stra-
ßen baut, Wasser und Strom liefert (S. 70).

All das wird u. a. finanziert durch Schutzgelderpres-
sungen, Geiselnahmen und illegale Erdölverkäufe.

Die Geschehnisse im Nahen Osten vergleicht Rainer
Hermann mit einer geschichtlichen Parallele in Euro-
pa, dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648. Es
ist ein (Religions-)Krieg zwischen Arabern und Per-
sern, Sunniten und Schiiten, Saudi-Arabien und Iran,
dessen weiterer Verlauf sich auf dem Schlachtfeld Sy-
rien entscheiden wird.

Zwei Herausforderungen sieht der Autor für die isla-
mische Welt:

Erstens: „Die Muslime müssen mit dem ‚Clash of Ci-
vilisations‘, der durch ihre Mitte geht, untereinander
klären, wie sie es mit dem Islam in der Zukunft halten
wollen“ (S. 131).

Zweitens: „Legitime und funktionsfähige Staaten zu
schaffen wird die Herkulesaufgabe der kommenden
Generationen sein“ (S. 27).
Und die westlichen Staaten?
Ihnen prophezeit der Autor: „Eine Steigerung und die
Eskalation wären ein weltweiter Krieg der Religionen.
Auf die würde die Welt zusteuern, sollte es nicht ge-
lingen, den IS militärisch und ideologisch auszulö-
schen“ (S. 130).
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